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Das Geschift mit dem Aberglauben

Vermarktungsstrategien von Anbietern magischer Produkte auf
der Luzerner Landschaft in der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts

Judith Schiitz

Der vorliegende Text ist eine gekiirzte Fassung der bei Prof. Dr. André Holenstein am Historischen
Institut der Universitit Bern eingereichten Bachelorarbeit (angenommen am 20.8.2010).
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L EINLEITUNG

In seinem Werk tiber das gegenreformatorische Luzern beschreibt Dominik
Sieber anhand von popularen Heilkiinsten einen «Markt religiéser Angebote
und Nachfragen».> Auf diesem Markt war alles erhiltlich, was die Menschen an
Ubernatiirlicher Hilfe in ihren Lebensndten begehrten. Da gerade magische
Praktiken an der Grenze des Erlaubten direkte und sofortige Wirkung verspra-
chen, florierte dieser Zweig besonders. Als Anbieter fungierten dabei Angehori-
ge des Klerus gleichermassen wie Laien-Experten.’ Siebers Untersuchung endet
mit dem Jahr 1614. Die Frage nach dem Fortbestehen des Magie-Gewerbes ist
schnell geklirt: Es geniigt ein Blick auf die historischen Bestinde im Staatsarchiv
Luzern, die auch wihrend der folgenden beiden Jahrhunderte von weit verbrei-
teten abergliubischen Praktiken zeugen.* Diesen Befund bestitigen verschiede-
ne Autoren ebenfalls. Stefan Jiggi beispielsweise gibt in einem Aufsatz tber
abergliubische Delikte einen Uberblick tiber die zahlreichen Luzerner Gerichts-
verfahren des 16.—18. Jahrhunderts.s Und auch Hans Wicki kommt zum Schluss,
dass magische Praktiken wihrend der ganzen Frithen Neuzeit auf der Luzerner
Landschaft stark verbreitet waren und einen bedeutenden Bestandteil der vor-
modernen Volkskultur bildeten.®

Doch wie muss man sich den Handel mit aberglaubischen Produkten und
Dienstleistungen vorstellen? Durch welche Mechanismen und Einrichtungen
funktionierte er, wer beteiligte sich daran und was wurde genau angeboten? Um
eine klarere Vorstellung davon zu erhalten, werde ich den Strategien der Exper-
ten, den Anbietern auf diesem Markt nachgehen. Wie kamen sie zu ihren Kun-
den? Welches waren ihre Werbe- und Verkaufstechniken? Ins Blickfeld riicken
sollen dabei nicht die kirchlichen, sondern die Laien-Anbieter. Sie gerieten — ob
Betriiger oder von sich Uberzeugte — immer wieder ins Visier der Justiz und
mussten iiber ihre Geschifte genau Auskunft geben. Dies eroffnet uns einen
Zugang zu jener vergangenen und ansonsten schlecht greifbaren Lebenswelt mit
thren kollektiven Vorstellungen und Mentalititen.” Um die aufgeworfenen Fra-
gen zu beantworten, erfolgen zunichst eine Einbettung des Magiemarkts in seine
historischen Kontexte, quellentechnische und methodische Bemerkungen sowic
eine soziodkonomische und geografische Einordnung der beteiligten Personen.
Im Hauptteil werden zehn ausgewihlte Fallbeispiele von Geschiften mit
dem Aberglauben aus der — an registrierten Vorfillen besonders reichen — ersten
Hilfte des 18. Jahrhunderts untersucht. Dies geschicht in mehreren, einem

SieseR, Missionierung, S. 192.

Ebd., S. 188-193, wobei er sich auf das religiose Marktmodell des Mediavisten Jan Gerchow bezicht
S. nf).

Y Vgl. z. B. die Turmbiicher (StALU COD 4435-4935)-

Jicar, Alraunenhindler.

Wicki, Staat, S. 367.

Zur kulturhistorischen Bedeutung und Auswertung von Justizquellen als Zugang zu den Lebenswel-
ten einfacherer Bevolkerungsschichten vgl. z. B. Emsacn, Verhore.
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modernen Marketingmodell der Betriebswirtschaftslehre entlehnten Schritten.
Die verwendeten Quellen liegen alle im Staatsarchiv Luzern.®

Wenn ich im Titel dieser Arbeit vom «Geschift mit dem Aberglauben» spre-
che, so entspricht dies der zeitgendssischen Terminologie. Aus diesem Grund
werde ich den Begriff auch in der vorliegenden Arbeit verwenden. Dies tue ich
im Bewusstsein, dass er zu allen Zeiten immer abwertend gebraucht wurde
und eigentlich per se negativ ist, bedeutet er doch wortlich «verkehrters, abwei-
chender oder tberholter Glaube».? Im Folgenden werden mit Aberglauben
jedoch ohne Wertung die von kirchlicher und weltlicher Obrigkeit missbilligten
Bestandteile des Volksglaubens bezeichnet. Damit sind vor allem Magie, Zauber-
und Geisterglaube gemeint, die nahezu synonym zu Aberglauben verwendet
werden. Eine Definition von Magie liefert Kaspar von Greyerz, der sie als
«der menschliche Versuch der Kontrolle der Natur mit tbernatiirlichen [...]
Mitteln unter Zuhilfenahme von Kraften, die menschliches Mass iibersteigen»
versteht.”

Genauso wie Magie ein weiter Begriff ist, entpuppt sich auch der Magiemarkt
als dusserst vielfaltig. Um die Vergleichbarkeit der exemplarischen Fille nicht
allzu sehr zu strapazieren, habe ich mich daher entschlossen, in meiner Untersu-
chung zwel grosse Bereiche wegzulassen: Das ganze Feld des Heilens und des
Handels mit Heilmitteln sowie den Buchhandel. Ausgewihlt wurden zehn Fall-
beispiele zu den Bereichen Geisterbeschworung, Schatzsuche, Gliicksspiel, Al-
raunenhandel, Findhilfe und Wahrsagerei. Diese Auswahl spiegelt meines
Erachtens noch immer die Breite und Vielfalt der Angebote.

2. KoNTEXTE: KATHOLIZISMUS UND AGRARISCHE LLEBENSWELT

Die katholische Frommigkeit der Frihen Neuzeit beinhaltete sehr unter-
schiedliche Aspekte und Ausprigungen von Religiositit. In unserem
Zusammenhang interessiert vor allem ihre Affinitit zu magischen Vorstellungen
und Praktiken. Obwohl viele Aspekte des Volksglaubens ausserhalb der offiziel-
len kirchlichen Lehren standen, spielten religiose Elemente in der Magie fast
immer eine Rolle. Der Katholizismus bot hierzu ein breites Repertoire an Mog-
lichkeiten und Anregungen wie zum Beispiel Gebete, geweihte Gegenstinde
oder spezielle Handlungen und Riten." Diese wurden von den Leuten «den eige-
nen Bedtirfnissen angepasst, [...] amalgamiert und kreativ umgewandelt», was
von der Geistlichkeit lange in relativ grossem Mass geduldet wurde.* Gewisse

®  Bei der Suche nach geeigneten Quellen war mir Jice1, Alraunenhindler, eine grosse Hilfe.

2 DrrenpINGER, Erika, Aberglaube, in: Historisches Lexikon der Schweiz, Bd. 1, Basel 2003, S. 55 f. (eben-
falls in elektronischer Form unter: www.hls.ch [Zugriff am 8.9.2011]).

©  Greverz, Religion, S. 13 (Zitat Robert Scribner). Zum Verstindnis von Magie und Aberglanben vgl.
auch: Diwmen, Religion, S. 78-88; Lasouvie, Kiinste, S. 76-85; Sieser, Missionierung, S. 189-192.

" Herscue, Musse, S. 876.

“  Huccer, Paul, Volksfrommigkeit, in: www.hls.ch (Zugriff am 8.9.2011).



Orden waren sogar massgeblich am abergliubischen Treiben beteiligt; so genos-
sen beispielsweise die Kapuziner hohes Ansehen fiir ihre Magieckundigkeit.

Dass eine enge Verbindung besteht zwischen Katholizismus und Magie-Glau-
ben, ist sicherlich unbestritten. Man darf aber nicht vergessen, dass diese Vorstel-
lungen sehr stark auch «an eine Lebenswelt gebunden» waren. Im Falle des
Kantons Luzern bestand diese in einer agrarisch geprigten Kultur, die das All-
tagsleben der Menschen bestimmte. «Das magische Repertoire an Denk- und
Handlungsweisen begleitete den Landbewohner der Vormoderne von der
Geburt bis zu seinem Tod», schreibt Eva Labouvie.s Dem lag ein Weltbild
zugrunde, in welchem viele jenseitige Machte und Krifte im Verborgenen wirk-
ten oder durch die Menschen aktivierbar waren.”® Fiir die Zeitgenossen unerklar-
liche Vorgiange des taglichen Lebens in Haus, Hof und Natur wurden so schnell
auf den Einfluss von Geistern zuriickgefiihrt und die Angst vor dem Teufel und
bosartigen Dimonen begriindete zahlreiche alltigliche Rituale, Handlungen und
Vorstellungen.” Gerade im 18. Jahrhundert, als die 5konomischen Ressourcen im
Verhiltnis zur wachsenden Bevolkerung knapper wurden, bot laut Peter Her-
sche die «Magie als Maglichkeit der Problembewiltigung» ein gewisses Schutz-
gefithl vor feindlichen Michten und eine scheinbare Gelegenheit, die eigene Situ-
ation zu verbessern.® Aber auch ganz allgemein stellte die Magie — nicht nur fiir
die lindlich-bauerliche Gesellschaft — ein Mittel dar, die eigenen Ziele, Wiinsche
und Begehren zu erfiillen oder Schaden und Unbheil von sich fernzuhalten.
Dominik Sieber spricht in diesem Zusammenhang von ciner «Lebensbewilti-
gungsstrategie angesichts von Not, Krankheit und Angsten in der Frithen Neu-
zeit». In dieses magische Weltbild sind auch die hier untersuchten Aktivititen
rund um den Aberglauben einzubetten.

3 QUELLEN UND VORGEHEN
3.1 Quellenlage

Als Quellengrundlage dienen in dieser Arbeit Justizakten der Luzerner
Obrigkeit, also vor allem Aussageprotokolle von gerichtlichen Verhoren und
Kundschaften. Das wissenschaftliche Arbeiten mit dieser Quellengattung bringt
cinige interpretatorische Schwierigkeiten mit sich.* Unter anderem gilt es immer

% Herscur, Mule, S. 881 f.

Dimen, Religion und Gesellschaft, S. 20s.

Lasouvir, Kiinste, S. 4.

Ebd., S. 82.

Wicki, Staat, S. 310 und 367.

Herscrr, Musse, S. 875.

Lasouvie, Kiinste, S. 874 f.

Smeer, Missionierung, S. 190.

Fiir weiterfithrende quellenkritische Bemerkungen vgl. z. B. Biavert/Scuwernorr, Kriminalititsge-
schichte; Schuize, Ego-Dokumente.
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zu bedenken, dass wir es nicht mit direkten Ausserungen der interessierenden
historischen Personen tber ihr Leben zu tun haben, sondern mit Aneignungen
und Wiedergaben durch die vermittelnden Instanzen, welche die miindlichen
Aussagen schriftlich fixiert haben. Joachim Eibach spricht daher von «Brechun-
gen und Perspektivierungen»,* welche zwischen dem Historiker und einem
direkten Zugang zu vergangenen Lebenswelten stehen. Um einen etwas unge-
triibteren Blick auf das Alltagsleben und -wissen der Luzerner der ersten Hailfte
des 18. Jahrhunderts zu erhalten, muss man sich bewusst machen, durch welche
Instanzen und Strukturen die Informationen dariiber auf uns gekommen und
also perspektiviert worden sind.

Die hier untersuchten Quellen geben Aufschluss tiber die verschiedenen
obrigkeitlichen Untersuchungsinstanzen, also iiber diejenigen Personen, die
jeweils die Befragungen durchgefithrt haben. Es handelt sich um die Landvogte
von Willisau, Horw und Kriens sowie von Ruswil, um den Ratsrichter in Luzern
und einmal um einen nicht genauer bezeichneten, dem Stiftspropst in Beromiins-
ter unterstellten Mitarbeiter. Gemiss den unterschiedlichen Aktenproduzenten
sind die Quellen im Staatsarchiv Luzern auch an mehreren Orten zu finden: Die
Verfolgung durch die ersten Instanzen, die Landvogte, ist im Fach Kriminaljus-
tiz, bel den Landvogteiakten®*t sowie im Fach Kirchenwesen® dokumentiert.
Die bei der zweitinstanzlichen Prozessfithrung durch den Ratsrichter in Luzern
entstandenen Verhorprotokolle befinden sich in den Turmbiichern.*¢ Einige der
untersuchten Vorfille sind liickenlos und mit Akten von beiden Instanzen
belegt, andere cher fragmentarisch tiberliefert.

Welche rechtlichen und verwaltungstechnischen Strukturen stecken hinter den
obrigkeitlichen Akteuren? Der Stadtstaat Luzern war unterteilt in 18 Verwal-
tungseinheiten.?” Dazu gehorten neben dem Stadtgericht Luzern fiinf grosse
Landvogteien, die mit Vogten aus dem Kleinen Rat besetzt waren und acht klei-
ne, deren Vorsteher dem Grossen Rat angehoren mussten. Die hier vorkommen-
den Amter Willisau, Ruswil und Michelsamt mit Beromiinster zihlten zu den
grossen, Kriens-Horw zu den kleinen Vogteien. Zu den Aufgaben der Landvog-
te gehorte insbesondere die Uberwachung der Gerichtsbarkeit — mit Ausnahme
des Michelsamtes, wo die Gerichtsbarkeiten zu grossen Teilen dem Stift zustan-
den. Kleinere Zivil- und Strafsachen gelangten vor ein Dorfgericht. Fiir die Beur-
teilung schwererer Fille war das Landvogteigericht zustindig und in zweiter
Instanz der stidtische Kleine Rat. Der Landvogt wurde bei Verdachtsmomenten
von sich aus aktiv,® und auch der Ratsrichter fungierte als Untersuchungsrichter
und Ankliger zugleich.? Bei vier der hier untersuchten Fille (1, 4, 5, 10) gehen
2 Fisach, Verhore, S. 23.

5 StALU AKT At F6 SCH 825: Alraunenhandel, Schatzgraben und Christoffelgebet, 1683-1774.
* Hier verwendet: StALU AKT At Fi SCH 641: Landvogtei Willisau: Kirchenwesen, 1553-1753.
5 StALU AKT 19B/9e, 91 und 94: Geister- und Teufelsbeschworer, 1718-1732, 1705-1735 und 1737-1739.

® StALU COD 4605—4760: Turmbticher, 1697-1753.

Vgl. Karte unter http://www.staatsarchiv.lu.ch/index/karten/karte_landvogteien.htm (Zugriff am
7.9.2011).

® Sgcesser, Rechtsgeschichte, Bd. 4, S. 180 f.

* Grauser/Siecrist, Luzerner Plarreien, S. 40—42 und go; Wicki, Bevolkerung, S. 2 f.
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daher den Verhoren nachweislich Kundschaften voraus (oder begleiten sie), die
wohl auf eine Meldung Dritter oder einen sonstigen Verdacht hin durch die
zustindige Untersuchungsinstanz eingeholt wurden. Nach Abschluss der ersten
Befragungen aller Beteiligten vor Ort wurden die Gefangenen inklusive Falldos-
sier dem Ratsrichter in Luzern zur Weiterfihrung des Prozesses tibergeben.» Die
Prozesse mussten also nicht von einer Anklage durch eine Privatperson in Gang
gebracht werden. So erklirt sich, dass nur im FALL 10 das Dossier mit einer Klage
beginnt. Dass gerade Betrugsopfer meist auf eine Anklage verzichteten, lag wahr-
scheinlich auch daran, dass sie sich mit ihrer Beteiligung an aberglaubischen Prak-
tiken ebenfalls strafbar gemacht hatten. So wurden beispielsweise im FALL s alle
drei Betrogenen mit Kirchenstrafen und Verbannung belegt.*

Kurztitel Jahr Quellen Staatsarchiv Luzern (StALU)

Favr 1 Luzerner Alraunenhindler 1700 u. 1702 | AKT A1 F6 SCH 825 (durch Land-
vogt aufgenommene Kundschaft);
COD 4605—4615 (Turmbiticher)

Fatr2 | St Galler Wahrsagerin 1702 COD 4615 (Turmbuch)

Fare 3 | Entlebucher Geisterseherin 1728 u. 1732 | AKT 19B/90 (durch Ratsrichter auf-
genommene Kundschaft); COD 4670

(Turmbuch)

FarL 4 | Altishofer Magieberater 1735 AKT 19B/91 u. AKT A1 Fr SCH 641
(Dossiers des Landvogts); COD 468c
(Turmbuch)

Farr g Konstanzer Schatzbetrliger 1736 AKT At F1 SCH 641 (Dossier des
Landvogts); COD 4685 (Turmbuch)

Fatr 6 | Beromiinsterer Geisterseherin | 1741 AKT A1 F6 SCH 825 (Dossier des
Propsts)

FawL 7 | Geisterbeschworer in Kriens | 1742 AKT Ar F6 SCH 825 (Dossier des
Landvogts); COD 4715 (Turmbuch)

Fair8 | Berner und Altbiironer 1745 COD 4700, 4725, 4755 (Turmbiicher)

Alraunenhindler

Fateg | Berner Wasserschmockerin ca. 1750 AKT 19B/94 (Dossier des Landvogts)

FarLL 10 | Mauenseer Geisterbeschworer | 1750 AKT A1 F6 SCH 825 (Dossier des
Landvogts); COD 4750, 4760 (Turm-
biicher)

Tabelle 1: Falliibersich.

* Solche Falldossiers liegen in dieser Arbeit bei sechs Fallen vor: 4, 5, 6, 7, 9, 10. Vgl. Tab. 1.
' StALU COD 4685: Urteil Hans Bittig, 10.3.1736, F. 103r; Urteil Caspar Miiller, 10.3.1736, F. 1061; Urteil

Rochi Zider, 10.3.1736, F. 108v.
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3.2 Vorgehen: Fallstudien anbhand des Marketing- Mix-Konzepts

Die aufgeworfene Fragestellung wird anhand des Studiums von zehn Einzel-
fillen beantwortet.>* Bei der Auswahl der Fille wurden in Hinsicht auf eine kor-
rekte Interpretation und Einordnung Kriterien befolgt, die darauf abzielten, ein
moglichst breites Spektrum an Angeboten, Anbietern und Vorgehensweisen im
ausgewihlten Themenbereich abzudecken. Im Sinne eines «kontrastiven Ver-
gleichs»» wurde auf eine gewisse Ausgewogenheit unterschiedlicher Eckpunkte
geachtet: So sind jeweils in etwa gleich viele Frauen wie Manner, Betriiger und
(wohl) ehrlich Gesinnte, Ortsansissige und Umherwandernde, Anbieter von
Produkten oder Dienstleistungen, eher alltigliche Hilfestellungen und ausserge-
wohnlichere Grossereignisse vertreten. Dieses Vorgehen fithrt zu einem einiger-
massen breit geficherten und damit ganzheitlichen Bild der Moglichkeiten und
Variationen im Magie-Gewerbe.

Um das vielfiltige Quellenmaterial systematisch zu analysieren, werden die
Fille in mehreren Schritten bearbeitet. Da es in dieser Arbeit um Aspekte eines
Marktes, des Magiemarktes auf der Luzerner Landschaft geht, wird zur Bildung
von Fragekategorien auf ein Modell der Wirtschaftslehre zuriickgegriffen.# Das
Marketing-Mix-Konzept bietet sich besonders an, weil die Fragestellung auf die
Vermarktungsstrategien der Anbieter gerichtet ist. Unter Marketing wird das
«Denken vom Markte her»¥ verstanden, also die Fokussierung und Ausrichtung
der gesamten Unternehmensfithrung auf die Bedtrfnisse des Marktes und der
Nachfrager hin. Es handelt sich um eine «unternehmerische Denkhaltung», wel-
che durch die «Analyse, Planung, Umsetzung und Kontrolle» aller Aktivitdten
das Erreichen «absatzmarktorientierte[r] Unternehmensziele» bezweckt.3 Daftir
stechen verschiedene Instrumente zur Verfiigung, die im sogenannten Marketing-
Mix zusammengefasst werden und einem Unternehmen dazu dienen, auf einen
Markt gestaltend einzuwirken. Das Marketing-Mix-Konzept beschreibt das
Zusammenspiel dieser Massnahmen in moglichst optimalen Kombinationen und
beinhaltet folgende Teilaspekte:s7

a) Produktgestaltung (auch Marktleistungsgestaltung, Produktpolitik): Hier geht
es um «die Entwicklung eines Angebots, das fiir mogliche Austauschpartner Wert
hat»3* oder mit anderen Worten um «simtliche Entscheidungen der Gestaltung des
Leistungsprogramms»,® also des Produkts oder der Dienstleistung. Angebot oder
Produkt werden als breite Begriffe verstanden, die alle «materiellen und immateriel-
len Produktfacetten, aus denen Kundennutzen resultiert», einschliessen.« Die Pro-

2 Zum Vorgehen und zu Schwierigkeiten bei Einzelfallstudien sowie zur Verbindung von Mikro- und
Makrogeschichte vgl. z. B. Traverse 2/2006; Pomata, Close-ups.

% Zum Vorgehen der kontrastiven Fallauswahl: Barrmann, Biografien, S. 35-3.

# Fir die Beratung und Versorgung mit Grundlagenmaterial danke ich stud. HSG Marco Lotscher.

¥ Brunn, Marketing, S. 13.

¥ Ebd,;S. 14

7 Tomczak, Marketingplanung, S. 8—14, 219-222, 258; Bruhn, Marketing, S. 27 f.

# Towmczak, Marketingplanung, S. 15.

¥ Brumn, Marketing, S. 28.

# Ebd. Die Kombination solcher Produktkomponenten wird auch als «Leistungsbiindel» oder «Leis-
tungssystem» bezeichnet: Tomczak, Marketingplanung, S. 224.
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duktgestaltung umfasst beispielsweise Fragen der Innovation, der Qualitit, der
Namensgebung, der Serviceleistung und Vertragsgestaltung oder der Verpackung.#

b) Marktbearbeitung (auch Kommunikationspolitik, Werbung): Thr Ziel ist
die «cinseitige Beeinflussung von Nachfragern durch Anbieter», welche ein
Angebot bekannt machen und auf die Einstellungen und Priferenzen der
umworbenen Kunden einwirken wollen.# Dass eine angebotene Problemlosung
auf dem Markt wahrgenommen und akzeptiert wird, stellt die zentrale Voraus-
setzung fiir den Erfolg dar. Somit nimmt die Marktbearbeitung eine Schliissel-
funktion ein, «durch die die Beziechungen zwischen der Organisation und ihren
Kunden durch den Austausch von Informationen, Ideen, Meinungen usw. gefor-
dert werden».# Fiir die Gestaltung der Kommunikation oder Werbung sind ver-
schiedene Faktoren wie Zielgruppe, Kanile, Inhalt der Botschaft, Einzugsgebiet
oder zeitliche Gegebenheiten entscheidend.#

¢) Distribution (auch Vertriebspolitik, Absatzmethode): Hier wird der Weg
einer Leistung vom Anbieter zum Endabnehmer geregelt.# Fragen nach Ver-
kaufsgebict, Standortwahl, Mittlerinstitutionen, Auftragseinholung und -ab-
wicklung sowie Auslieferung, Produktverfiigbarkeit und Verkaufsstellengestal-
tung stehen im Mittelpunkt.+

d) Preisgestaltung (auch Preispolitik): Sie «legt die Konditionen fest, zu denen die
Produkte den Kunden angeboten werden», was auch Entscheidungen iiber Rabatte
oder besondere Zahlungsbedingungen cinschliesst.#” Diese Konditionengestaltung
«ermoglicht die systematische Steuerung des Verhaltens von Marktpartnern».#8

Werden diese vier Massnahmen erfolgreich ausgefiihrt, sollte optimalerweise
am Schluss ein Verkauf stehen. Dieser Kaufprozess wird in der Betriebswirt-
schaftslehre als Buying Cycle bezeichnet. Er besteht aus verschiedenen Phasen,
wovon an dieser Stelle die ersten dret interessieren: In der Kontakt- oder Anre-
gungsphase wird das Interesse des potenziellen Kunden geweckt und Kontakt
hergestellt. Thr folgt die Evaluationsphase, in der das Kundenbediirfnis konkre-
tisiert sowie ein entsprechendes Angebot erstellt wird. Schliesslich erfolgen in
der Kaufphase Auftragsannahme, Bezahlung und Lieferung der Leistung.# In
Jeder dieser Phasen kénnen alle vier beschriebenen Elemente des Marketing-Mix
mehr oder weniger zum Einsatz kommen. Daher erfolgt auch die Quellenanaly-
se in dieser Arbeit nicht entlang dem chronologischen Ablauf der einzelnen
Fille, sondern nach den Kategorien des Marketing-Modells.

Selbstverstindlich ist ein Konzept der heutigen Wirtschaftslehre nicht eins zu
eins auf die Verhiltnisse des 18. Jahrhunderts Gibertragbar. Unterschiede zur heu-
tigen Geschiftsweise bestehen schon darin, dass niemand bewusst oder planmis-

Brunn, Marketing, S. 28.

Tomczak, Marketingplanung, S. 15.

8 Ebd,, S. 242.

“ Ebd,, S. 243.

Brunn, Marketing, S. 29; Tomczak, Marketingplanung, S. 15.
Tomczak, Marketingplanung, S. 250.

Brunn, Marketing, S. 28.

Tomczak, Marketingplanung, S. 232.

Scrumacuer/Mever, Customer Relationship Management, S. 37 £.

263



sig nach solchen Konzepten gehandelt hat. Auch sonst unterschied sich der frith-
neuzeitliche, stark reglementierte und kontrollierte Markt ganz wesentlich von
der heutigen Marktwirtschaft.s> Daher wire es weder sinnvoll noch legitim, eine
historische Marketinguntersuchung fir diesen Zeitraum zu unternehmen. Dies
soll hier auch nicht geschehen. Die einzelnen Aspekte des Marketing-Mix-Kon-
zeptes dienen lediglich als Hilfestellung fiir einen systematischeren Zugriff auf
die Quellen und wollen nicht als bewusst durchdachte Strategien der Magie-
Anbieter verstanden werden. Die Kategorien des Vermarktungskonzeptes stel-
len bei der Quellenanalyse also nur einen Leitfaden dar. Dennoch weist der hier
untersuchte Markt fiir Magie-Produkte und -Dienstleistungen einige Gemein-
samkeiten mit der heutigen Situation auf: Weil er illegal war und sich somit den
Reglementierungen der Obrigkeit entzog, beziechungsweise ihre Verbote
umging, war er relativ frei. Die in diesem Bereich titigen Geschiftemacher wur-
den auch von keiner Zunft kontrolliert. Thr Geschift florierte jedoch nur, solan-
ge sie unauffallig blieben und nicht die Aufmerksamkeit von Kirche oder Staat
auf sich lenkten. Unbeaufsichtigter Handel bedeutete ebenfalls, dass die Magie-
Experten ihre Kunden eigenstindig suchen und von sich iiberzeugen mussten.
Dies verlangte von ihnen Strategien, die — als Vorannahme — wohl ausgekliigel-
ter und vielleicht phantasievoller waren, als die ihrer legal wirtschaftenden Zeit-
genossen und die eine Untersuchung, wie sie hier vorgeschlagen wird, lohnens-
wert erscheinen lassen.

4. DAs GESCHAFT MIT DEM ABERGLAUBEN

4.1 Die Beteiligten: Eine Einordnung

Wer waren die Kunden im Handel mit abergliubischen Produkten und
Dienstleistungen? Wie kann man sie soziookonomisch und geografisch einord-
nen? Eine Ubersicht iiber die aus den bearbeiteten Quellen bekannten Personen-
daten liefert die Tabelle 2a.5" Es zeigt sich, dass von den insgesamt 34 verzeichne-
ten Kunden nur drei weiblich sind. Zu bedenken gilt es hier, dass bei der
Nutzung von Angeboten, von denen gréssere Gruppen oder Familien profitier-
ten, meist ein Mann als Verhandlungspartner auftrat. Aber auch in allen anderen
Fillen tiberwiegt der mannliche Anteil deutlich. Beziiglich Altersklassen lasst
sich nur die Aussage machen, dass von Jung bis Alt alle Erwachsenenalter ver-
treten sind.

Aus der Zusammenstellung wird ebenfalls ersichtlich, dass nur bei der Halfte
aller Aufgefiihrten deren berufliche Titigkeit bekannt ist. Diese gehorte offenbar
nicht zu den routinemissig abgefragten Informationen und erschliesst sich oft
nur aus dem Sinnzusammenhang der Aussagen in den Verhoren und Kundschat-

©  Vgl. z. B. DusLer, Anne-Marie, Marktregulierung. Marktordnung im Mittelalter und in der frithen
Neuzeit, in: www.hls.ch (Zugriff am 8.9.2011); DusLer, Handwerk.

s In die Tabellen 2a und 2b aufgenommen wurden alle Personen, tiber die mindestens zwei Angaben
(Spalten) in den Quellen vorhanden sind.
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Kunde Erwerbstatigkeit | Wohn- oder Ausgangsort Alter| FaLr
Acherman Hans Bauer Richenthal?; Fronhoffen 35 9
Anderhuob Joseph Rothenburg 29 |3
Bittig Hans Hergiswil am Napf; Egg 30 |5
Dietschi Peter Dirrenroth (BE) I
Erni Jacob Erpelingen (?) 9
Grob Hans Schotz 29 4
Guet Hans Wagner Epenwyhl (?) 36 |9
Hauri Jacob Miiller Reinach (BE/AG) I
Hiugi Hans Schotz 37 4
Hunkeler Joseph Schotz 48 4
Gotti Maria Franziska (Bauerin) Kriens; Schattenberg 50 7
Imbach Jost (Bauer) Buttisholz; Engelwart 44 10
Korli Andres Pfaffnau 6o |9
Marfurt Diirig (Bauer) Richenthal; Gugger 55 9
Marfurt Hans 2 |9
Miiller Caspar Zimmermann Willisau; Guon 16 §
Miiller Urs Birschwil (SO) 1
Schmid Johann Anton Gaudenz | Pferdehindler | (Uri) 44 |8
Schwigler Joseph (Bauer) Hergiswil am Napf; Moriseggl 5o |9
Sidler Joseph Hergiswil am Napf 9
Spahr Uoli Diirrenroth (BE) 1
Steiner Jacob Bauer Richenthal?; Lini 44 9
von Ey Joseph (Bauer) Ebersecken; Esch 40 |9
Waltispiiel Anton Muri (Freiamt(AG)) 6
Weitprichtiger Hans Hergiswil am Napf 37 o
Wolf Joseph Muri (Freiamt(AG)) 6
Wiiest Andress Richensee I
Zeder Rochi Luthern 50 |5
Zemp Jost / Joseph Schiiptheim 20 |3
Ziswiler Georg Schulmeister Wolhusen 38 3
unbekannt (w.) Kéchin (Luzern) ~20 |2
unbekannt (w.) «Pradicantin» | Obereggenen? (D) 6
unbekannt (m.) Wirt Bipp (BE) I
unbekannt (m.) Wirt Menziken (BE/AG) I

Tabelle 2a: Personenangaben Kunden.

Bedeutung der verwendeten Zeichen:

(): erschliesst sich eindeutig aus dem Text-Zusammenhang
1 aus dem Kontext erschlossen, aber nicht eindeutig / zweifellos richtig
(?): Unklarheit wo oder was das ist

“»:aus den Quellen iibernommene Bezeichnung

leer: unbekannt
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Anbieter, «Profitenre» Erwerbstdtigkeit Wobn- oder Ausgangsort | Alter| FALL
Affentranger Baltz, sog. Luri | Zimmermann, Richenthal L 9
Baltz Bote, «Doctor»
Arnold Catharina Geisterseherin Beromiinster 40 6
Ballmer Jori / Jorg, sog. Kessler?, Altishofen; Vogelgsang | 46/48 | 1
Kessler Jori Alraunenhindler
Bittig Heinrich Wirt, Mauensee 22 10
Geisterbeschworer
«Berner Frau» Wasserschmockerin,| Murgarten (?) / nah St. 9
(Name nicht bekannt) «Doctorin» Urban im Berner Gebiet
Buecher Cathry, sog. Bernstriberi | Botin Madiswil (BE) 1
Buecher Joseph Bruchschneider, Egolzwil 35 1
Alraunenhindler
(v.a. Schreiber)
Fessler Johannes, sog. Kiingi | Alraunenhindler | Altbiiron 34 |8
Hans
Hardmeyer Johanna Lisabeth | Wahrsagerin, St. Gallen 46 |2
Astrologin
«Herr aus Konstanz» Geisterbeschwdorer, |(Konstanz?) ~26 |5
(Werder Joseph?) Schatzsucher
Herzog Renward Ehemann und Be- |Beromiinster 4 |6
treuer einer Geister-
seherin
Hirtzeler Heinrich Alraunenhindler, |[Wikon; Adelboden 23/24 | 1
Bote
Hunkeler Hans Georg, sog. Alraunenhindler Roggliswil 56 I
Schwartz Hiioner Trager
Leibundgut Conrad Alraunenhindler | Melchnau (BE) 8
Miiller Hans, sog. Bantlin Alraunenhindler  |Roggliswil 35 1
Posch Joseph «Ziegler» Altishofen 22 |4
Rupp Cathry, sog. Forsteli Geisterseherin Schiipfheim 50 |3
Schwyzer Hans Jakob Bruchschneider, Egolzwil (sel.) |
Alraunenhindler
Sigrist Jacob Dieb, Betriiger Mauensee 24 |10
Sigrist Joseph Dieb, Betriiger Mauensee 30 10
Spithlmann Hans Melch! Brunnengraber?, Emmen 48 8
Alraunenvermittler
Stioss, «fahrender Schiiler» Geisterbeschworer 7
Undersee Sebastian Scherer Kiissnacht (S7) 25 7
Wolf Jacob Tauner, Bote Emmen 68 5|
unbekannt (m.) Tischler Willisau?; Wellberg i

Tabelle 2b: Personenangaben Anbieter.

© Zuteilung zu Anbieter oder Kunde schwer; uneindeutige Rolle: glaubt an Alraunen, verdient nichts
und wird selbst betrogen. Da er als Vermittler fungiert, den Kunden (Schmid) iiberhaupt erst mit den
(vermeintlichen) Hindlern in Verbindung bringt und wohl auf eine Gewinnbeteiligung hofft, rangiert
er hier dennoch unter den Anbietern.
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ten. Die bekannten Berufe ergeben ein durchaus vermischtes Bild: Neben den
Bauern, die relativ stark vertreten sind, finden sich auch zwei Handwerker sowie
Wirte und eine Kéchin. Ebenfalls in Erscheinung treten eine «pridicantin»s —
wohl die Frau eines Pridikanten —, ein Schulmeister, ein Miiller und ein Pferde-
hindler. Unbedingt beriicksichtigt werden muss bei dieser Art Aufzihlung von
Berufen, dass besonders in den unteren und mittleren Bevolkerungsschichten
der Vormoderne nur selten Personen ausschliesslich von einer Erwerbsquelle
lebten. Haushalte von Handwerkern oder Gewerbetreibenden deckten zumin-
dest einen Teil ihres Lebensmittelbedarfs durch die Bewirtschaftung von kleine-
ren Landflichen und Allmendwildern selbst.$3 Aber auch die Bauern waren oft
auf Zusatzverdienste aus Nebenbeschiftigungen angewiesen: Laut Hans Wicki
zihlte etwa ein Viertel der Luzerner Landbevélkerung zu den Kleinbauern, die
sich nicht aus ihrem eigenen Land ernihren konnten.s* Erscheinen also in den
Quellen Berufsangaben zu den Kunden, so ist es oft gar nicht moglich zu eruie-
ren, ob es sich nun um die alleinige Erwerbstitigkeit oder doch nur um einen
Zusatzverdienst handelte.

Genauso wie es bei den Bauern des 18. Jahrhunderts grosse Differenzen
beziiglich ihrer Lebenshaltung gab, unterschieden sich auch die verschiedenen
Vertreter von Handwerk und Gewerbe in Stadt und Land ganz stark in ihrem
sozialen Status und ihrem wirtschaftlichen Auskommen.s Aussagen zum
soziodkonomischen Status der Kunden sind daher schwer zu machen und nur in
Einzelfillen moglich. Hinweise darauf geben uns einerseits die Griinde fiir die
Auswahl der Kunden, beziehungsweise Opfer, die bei den hier untersuchten,
grossen Betrugsfillen oft sehr gezielt erfolgte. Zum anderen die Aussagen der
Kunden selber, die sich hiufig vor dem Ratsrichter fiir ihre Beteiligung an den
abergliubischen Vorgingen rechtfertigen und erkliren mussten. Ein wichtiges
Kriterium bei der Suche nach Kunden scheint fiir die Betriiger unter den Magie-
Anbietern gerade deren Finanzkraft gewesen zu sein, denn es sollte ja ein mog-
lichst hoher Gewinn erziclt werden. Dies gilt sicher fiir den Urner Pferdehind-
ler in FALL 8 oder den aufgrund des Quellenkontexts cher als vermégend
einzuschitzenden Bauern von FALL 10.¢ Genauso konnte aber auch die Armut
der Opfer ausschlaggebend sein, wenn die vermeintlichen Experten diese aus-
nutzten, indem sie sie zu angeblich reich machenden Praktiken verfithrten. Bei-
spicle hierfiir sind die drei Landbewohner des FALLS s, die so schr an die Ver-
sprechungen eines fremden, scheinbar geistersehenden Herren glaubten, dass
«sie aufgekniet, Godt gedanket, das er thnen aus der armuth helffen wolle».5” Zur
eigenen Rechtfertigung vorgebrachte Erklarungen, die auf darmliche Verhiltnisse
der Kunden hinweisen, finden sich in FALL 4, wo ein potenzieller Interessent zu

# StALU AKT Ar F6 SCH 825: Zweites Verhor mit Renward Herzog, 3.2.1741.

Wicki, Bevolkerung, S. 52 und 333.

" Ebd., S. 270 1.

Dunrer, Handwerk, S. 288—340; Wickt, Bevolkerung, S. 78, 332 £, und 364 f.

Nachbar bittet ihn um Geld, erhilt grossen Kredit vom Pfarrer, hat Hausangestellte: Quellen siche
Tab. 1.

7 StALU AKT A1 Fr SCH 641: Erstes Verhor mit Caspar Miiller [Betrogener], 28.2.1736.
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Protokoll gab, er arbeite zwar immer «und mog doch darbi nichts bekommen,
sonder er [miisse] fast alzith hunger haben».$* Armut aufgrund erhohten Bevol-
kerungswachstums entwickelte sich im 18. Jahrhundert auch im Kanton Luzern
zunchmend zu einem Problem.® «Fast die Hilfte der Kantonsbewohner zihlten
zur wenig bemittelten sozialen Unterschicht; ein grosser Teil von thnen hatte mit
dem nackten Existenzminimum auszukommen», so Hans Wicki.6°

Weitere Hinweise auf die Lebensumstinde der Kunden auf dem Magiemarkt
liefert ihre geografische Einordnung. Die meisten Falle spielten sich in sehr land-
lichen Umgebungen ab. Nur in einem Fall ist davon auszugehen, dass die Kun-
dinnen in der Stadt Luzern wohnten, wo sich auch der Vorfall ereignete (FALL
2). Ansonsten bilden Dorfer, Weiler und oft auch abgelegene Einzelhofe die
Kulissen fiir die magischen Vorginge und gleichzeitig auch die Wohnorte der
Kunden. Schwerpunkte im Kanton liegen in den Regionen der gesamten Land-
vogtel Willisau, wo sich insgesamt fiinf der zehn untersuchten Fille abspielten.®
Ebenfalls zum Ort des magischen Geschehens wurden Buttisholz im Amt Rus-
wil, Schiipfheim im Entlebuch, die Umgebung von Beromiinster und das stadt-
nahe Kriens. Interessant zu sehen ist, dass der Handel mit abergliubischen Pro-
dukten und Dienstleistungen nicht nur keine staatlichen Grenzen, sondern auch
keine Konfessionsgrenzen kannte. Bei den auswirtigen Kunden waren
besonders hiufig die Berner vertreten, daneben auch Freiimter, ein Solothurner
und ein Urner. Die Reformierten aus dem benachbarten Bern scheinen also nicht
weniger an magischen Produkten und Praktiken interessiert gewesen zu sein,
was die in der Forschung oft postulierte® und auch in Kapitel 2 festgestellte, star-
ke Verbindung von Katholizismus und Magie etwas relativiert.

Bei den 25 in Tabelle 2b verzeichneten Personen, die vom Geschift mit dem
Aberglauben profitierten, handelt es sich um fuinf Frauen und zwanzig Manner.
In die eindeutigen Betrugsfille war dabei nur eine Frau involviert. Von denjeni-
gen, deren Alter zum Zeitpunkt der Geschiftsabwicklung tiberliefert ist, waren
die meisten zwischen zwanzig und fiinfzig Jahre alt. Unter den Erwerbstatigkei-
ten tauchen auch Berufe auf, die nur indirekt vom Geschaft mit dem Aberglau-
ben profitierten, so zum Beispiel ein Tischler, der fiir eine Gruppe Alraunen-
hindler jeweils Alraunenkisten zimmerte (FALL 1). Eine Gruppe von
Berufsleuten, die an den Verkdufen hdufig auch indirekt mitverdiente, in der
Tabelle aus Mangel an Personenangaben in den Quellen aber fehlt, sind die
Wirte, in deren Lokalititen offenbar viel Abergliubisches getrieben wurde.
Ebenfalls aus der Aufstellung ersichtlich wird, dass fiir viele der Beteiligten das
Magie-Gewerbe nicht die alleinige Erwerbsquelle, sondern oft eine Neben- oder
Zweitbeschiftigung darstellte.

# StALU AKT 19B/91: Verhor mit Augustin Stirniman [Zeuge], 10.11.1735.

9 Wicki, Bevolkerung, S. 81 und 89. Allgemein zu Bevolkerungswachstum und Armut im 18. Jahrhun-
dert in der Schweiz: Braun, Ancien Régime, S. 19-57.

6 Wicki, Bevolkerung, S. 1.

o Bei grosserer Quellengrundlage kommt auch Wicki, Staat, S. 367 (Fussnote 38) zum Ergebnis, dass das
Luzerner Hinterland (neben dem Entlebuch) einen Schwerpunkt magischen Treibens bildete.

& Vgl. die in Kapitel 2 zitierten Autoren.
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Einige der Magie-Anbieter waren Einheimische und verdienten ihr Geld als
Sesshafte mit sozusagen festem Geschiftssitz; andere kamen von auswirts, zogen
von Ort zu Ort, boten ihre Dienstleistungen feil oder hausierten damit. Letzte-
re gehorten wohl zur grossen Masse der Landstreicher, die im 18. Jahrhundert
heimatlos umherwanderten und von den Obrigkeiten immer wieder verfolgt,
hart bestraft und an die Grenze gestellt wurden.% Bei allen stellte die materielle
Not wohl einen der Hauptgriinde fiir ihre Betitigung in diesem illegalen Markt
dar. Die Rechtfertigung eines Alraunenhindlers fiir sein Tun — «die tithre und
clame der zeite bi welcher wenig oder gar nichts zu verdienen» — steht stellver-
tretend dafiir.

4.2 Die Vermarktungsstrategien der Magie-Anbieter

a) Produktgestaltung

Bei der Frage nach der genauen Ausgestaltung der Angebote erfolgt zunichst
die Unterteilung in handfeste Produkte und Dienstleistungen. Als Produkte, die
der Kiufer in die Hand und mit nach Hause nehmen konnte, kénnen die Alrau-
nen gelten. Eigentlich giftige Pflanzen mit oft tief gespaltenen Wurzeln in men-
schenihnlicher Gestalt, die im Zauberglauben eine wichtige Rolle spielten,
wurden in den ausgewerteten Fillen unterschiedliche Dinge darunter verstan-
den. So verkauften einige Minner aus der nordwestlichen Ecke des Kantons in
FALL 1 Verschiedenes als Alraune. Meistens scheint es in der durch die Verhére
erfassten Zeit «eine kaz in einer truckhen gewessen» zu sein.% Einer der Betei-
ligten beschrieb noch genauer, wie sie die vermeintliche Alraune pripariert hat-
ten: «Sie hebben eine junge katz gno und bis zum hals mit einer spitz schir abg-
hauwe, danne ein kippli darin har biidtzt war, aufglegt, und in ein blauw tiéchli
cingfescht wie ein kind».% Andere Male jubelten sie den Kiufern eine rot ange-
malte und mit Federn geschmiickte Krote®® oder auch eine Niirnberger Puppe®
unter. All diese Alraunenversionen kamen jeweils in einer eigens angefertigten
Kiste mit drei Schubladen zum Verkauf, wobei die Tiere oder Puppen zuoberst
platziert wurden. Thnen konnte nun Geld unterlegt werden und daraus sollten
sie — wie im Falle einer Katze belegt — «alle 24 stundt 3 th.ler» ausbriiten.”> Auch
5 Wick, Bevolkerung, S. 86-88.
StALU COD 4605: Verhor mit Joseph Buecher [Alraunenhindler], 29.4.1700, S. 393.
Marzert, Heinrich, Alraun, in: Handworterbuch des deutschen Aberglaubens, Bd. 1, Berlin 1987, Sp.
312—324.
StALU AKT Ar F6 SCH 825: Kundschaft von Cathry Buecher [Botin], 23.3.1700.
StALU COD 4605: Verhér mit Joseph Buecher [Alraunenhindler], S. 589. Einfeschen/infeschen: ein-
wickeln wie einen Siugling in: Schweizerisches Idiotikon. Worterbuch der schweizerdeutschen Spra-

64

b5

66

6

che, Bd. 1, Frauenfeld 1881, Sp. 1097.

StALU COD 4615: Zweites Verhor mit Jorg Ballmer [Alraunenhindler], 6.5.1702, F. 144v. Die Krote als
eine mogliche Form der Alraune nennt auch Litorr, Sagen, S. 192 f.

StALU COD 4605: Erstes Verhor mit Jori Ballmer, 13.5.1700, S. 401 Verhdr mit Hans Georg Hunke-
ler [Alraunenhindler], 13.5.1700, S. 403; Verhor mit Hans Miiller [Alraunenhiindler], 13.5.1700, S. 406.
StALU COD 4615: Zweites Verhor mit Jorg Ballmer, F. 144v.

68
69

70
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eine Anleitung zum Umgang mit der Alraune gehorte zum Angebot dazu. So
wurde beispielsweise den Kiufern in einem Brief mitgeteilt, «sie solen sie baden,
infeschen».”

Mit einem etwas anderen Verstandnis von Alraunen ging die gemischt bernisch-
luzernische Gruppe in FALL 8 um: Einer der Involvierten gab zu Protokoll, es
handle sich um einen «allwissenden geist».7* Auch hier herrschte die Vorstellung,
man miisse einen gewissen Betrag einsetzen, der dann in einer bestimmten Zeit
vermehrt wiirde. Mehrere Varianten waren offenbar im Gesprich: So behauptete
der Vermittler in diesem Geschaft, er habe dem Kiufer gesagt, «es gibe under-
schidliche allerunen, einige von 1000 gl, einige von 8oo gl, einige von 300 gl».73
Ebenfalls inbegriffen wire der Service gewesen, den Kunden in den Gebrauch des
Produkts einzufithren. Daftir hitte ithn der Hauptverkaufer extra nach Uri beglei-
tet, wo er seiner «frau liebstin» einen Zettel tibergeben und ihr erkliren wollte,
«wie er die allerune musse bruchen, und wie er solche, wan sie thm verleidet,
miioste zuruck ga».7+ Leider ist in den Quellen nicht tberliefert, wie diese Ge-
brauchsanweisung ausgesehen hitte, nur eines konnte der Ratsrichter in Erfah-
rung bringen, nimlich «wie [...] das solche mtiosse erhalten werden: A. mit zucker
ziig».”5 Auch eine Begriindung, wieso die Erklirungen an die Frau des Kaufers
abgegeben werden sollten, bleibt aus. Eventuell steckt dahinter eine allgemein den
Frauen zugeschriebene, grossere Affinitit zu magischen Praktiken.”6

Den Verkdufern oder Betrligern kam bei der Produktgestaltung zugute, dass
die meisten Interessierten nur eine sehr ungenaue Vorstellung davon hatten, was
denn eigentlich eine Alraune sei. Dies bestatigt ein Blick in die Literatur: In den
meisten konsultierten Sageneditionen und Fachbiichern finden sich mehrere
Auffassungen von Alraunen?’ und auch Stefan Jiggi kommt zum Schluss, dass
die am Handel Beteiligten oft «tiberhaupt keine klare Vorstellung vom Aussehen
eines solchen Wesens»7 hatten und somit leichte Betrugsopfer darstellten.

Eine Mischung von gegenstindlichen Produkten und Dienstleistungen hatten
die beiden nichsten Fille im Angebot. Im FALL 4 bot ein Ziegler aus Altishofen
sowohl Lehrstunden oder Beratungen als auch ein magisches Hilfsmittel an. Das
Hilfsmittel war «von einer schermuss ein abgehaunen dopen»,”? den der Exper-
te «mit side umwunde»* hatte und der zu Gliick im Spiel verhelfen sollte." Drei

7 StALU COD 4605: Verhor mit Joseph Buecher, S. 392.

72 StALU COD 4725: Erstes Verhor mit Flans M. Spihlmann [Vermittler], 20.5.1745, F. 74r.

75 StALU COD 4725: Erstes Verhor mit Hans M. Spihlmann, I, 74r.

74 StALU COD 4700: Verhor mit Johann A. G. Schmid [Betrogener], F. 3sr.

75 StALU COD 4725: Zweites Verhor mit Melch Spihlmann, F. 87r.

76 DaxeLMmULLER, Zauberpraktiken, S. 196-217.

77 Vel. z. B. LiToLr, Sagen, S. 192-194; Zinmany, Volkserzihlungen, S. 28 (Alraune); Nieperserger/Hirt-
LR, Geister, S. 153-155.

7 Jicer, Alraunenhindler, S. 44. Er stellt auch fest, dass im 18. Jahrhundert der Begriff Alraune kaum
mchr eine Wurzel bezeichnete, sondern «andere Formen des magischen Instrumentariums» (S. 46).

72 StALU AK'T 19B/9r: Verhor mit Joseph Posch [Ziegler, Magie-Experte], §.11.1735.

o StALU AKT 19B/9r: Verhir mit Hans Grob [Kunde], Anfang November 1735.

0 Schermaus=Maulwurf: Idiotikon, Bd. 4, Sp. 479. Maulwurfpfoten als Gliicksbringer im (Karten- und
Wiirfel-) Spiel: Rizgrer, Richard, Maulwurf, in: Handwérterbuch des deutschen Aberglaubens, Bd. 6,
Berlin 1987, Sp. 13.
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Schétzer probierten den Gliicksbringer aus, den man dem Spieler an den linken
Arm binden musste.®? Die gleichen Minner setzten auch die folgenden Ratschli-
ge des Altishofers zur Erlangung eines nie leer werdenden Geldsickels in die
Praxis um: «Er miiess ein schwartze katz in ein seckhli ne, und ein blosse degen
in den henden haben, und 3 mahl um die kirchen ume gan, [«und alzith einmohl
bei der grossen kirchen diir anklopfen»%] so werd ihm der gross Cristoffel geld
bringen, und werde froge, was thuest du do, der ander werd antworten er heb
hasen feihl: wie thiir, nit wolfeihler als ein sekel mit geld der niemahl lehr wird,
wenner dan den sekel heb, so sol er flie, und nimme umme luge.»% Diese Anlei-
tung beinhaltet eine ganze Rethe von Elementen des Volksglaubens, so zum Bei-
spiel die schwarze Katze als dimonisches Tier,% der scharfe Gegenstand Degen
als Unheil abwehrendes Mittel % die starke Kraft der Zahl Drei bei allen mog-
lichen Verrichtungen® oder den populiren Heiligen und Meister iiber die Schit-
ze, Christophorus.®® Zudem spielt sie auf die Redewendung «die Katze im Sack
kaufen» an.

Der FALL 2 handelt von den Aktivititen einer St. Gallerin in einem Luzerner
Wirtshaus. Sie hatte ein breites Repertoire an wahrsagerischen Kiinsten anzubie-
ten. So deutete sie den Charakter und die Zukunft von zwei jungen Frauen mit
Hilfe cines Planetenbuches, riet zum «rosenkrantz betten», um zu einem «from-
men man» zu kommen, und zeigte einen Trick, bei dem man durch das Betrach-
ten von Eiweiss in einem Wasserglas herausfinden konnte, wo sich die geliebte
Person gerade aufhiclt.® Auch fiir den Wunsch der Frauen, «das ihr licbste
bstindig bleiben», verfiigte die Expertin aus St. Gallen iiber das richtige Mittel:
Zettel mit wirkmichtigen Worten.?

Bei den restlichen untersuchten Fillen wurden rein immaterielle Dienstleis-
tungen angeboten. Darunter finden sich einerseits ganz klare Betrugsfille, ande-
rerseits cher alltigliche Hilfestellungen. Zu Letzteren gehort der FALL g, der sich
mit einer Bernerin befasst, die man als Wasserschmdckerin bezeichnen konnte.
Thr Angebot bestand darin, den Kunden zu sagen, «wo wasser under der erden
verborgen lige» und zwar tat sie dies oft mittels Ferndiagnose. Wie die hiufigen
Konsultationen durch Luzerner aus der Gegend von Richenthal, aber auch aus
dem Napfgebiet abliefen, zeigt der Bericht eines Verhorten, der zu ihr sagte, «das
sein nachbaur ein brunnenloch gemacht, aber kein wasser finden kénnen, wun-
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StALU AKT 19B/9r: Verhor mit Hans Grob. Verhér mit Joseph Hunkeler [Kundel], 4.11.1735.

% StALU AKT 19B/gr: Verhér mit Augustin Stirniman [Zeuge].

% StALU AKT 19B/g1: Verhor mit Hans Grob.

% Lussi, Reich, S. r25-128.

% Haserianot, Arthur, Messer, in: Handworterbuch des deutschen Aberglaubens, Bd. 6, Berlin 1987, Sp.
201,

V' Nieoersrrorr, Geister, S. 194; Zinimann, Volkserzihlungen, S. ni8-120 (drei).

% Niepersercrr, Geister, S. ni5; Zinimann, Volkserzihlungen, S. 1o (Christophorus), weist jedoch dar-
auf hin, dass der hl. Christophorus im Kanton Luzern «nie Volkstiimlichkeit erlangt» habe. Das

. wiirde erkliren, wieso die Verhorten in diesem Fall nicht genau angeben konnten, wer er sei.

9

StALU COD 4615: Verhor mit Johanna L. Hardmeyer [Wahrsagerin], 4.7.1702, F. 156v—157r.
* Ebd., F. 1571,
* StALU AKT 19B/g4: Verhorausziige Landvogt [Vermittler, Kunden], 10.-30.6.[1750].
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dere also, ob wasser zu bekommen, worauf die frau ein scheid glas genohmmen,
wasser darein gethan, und wie ein doctor den s.v. urin besichtiget, darauf sie
ihme gesagt, seinem nachbaren zu sagen es sey kein wasser dorten, wan der nach-
baur suchte, wurde er finden».?? Die gleichen Auskiinfte konnten die Ratsuchen-
den auch bei einer gemeinsamen Begehung ihres Landes mit der Expertin erhal-
ten.

Die Dienste von zwei Frauen mit einer besonderen Gabe konnten die Kun-
den in den FALLEN 3 und 6 in Anspruch nehmen: Die Schiipfheimerin und die
Beromiinsterin wurden konsultiert, weil sie fihig waren, Geister zu sehen und
mit ithnen Kontakt aufzunehmen. Besonders beliebt scheint dabei das Zeigen von
schatzbewachenden Gespenstern gewesen zu sein, aber auch — so ist es im FALL
6 tiberliefert — das Suchen und durch Gebete Erlosen von Geistern, die wohl Pro-
bleme machten.? Die gleichen Fihigkeiten zu besitzen behauptete auch ein fah-
render Schiiler in FALL 7. Einer Witwe in Kriens erzihlte er von Gold und Sil-
ber, das in ithrem Garten vergraben sei und erwihnte auch gleich «es seyen
geister darbey und er miiése selbe anfragen, und sie miése auch darbey sein».*
Nachdem der Geisterbeschworer abgeklart hatte, «was und wo es denen geiste-
ren mangle»,% gehorte es ebenfalls zu seinem Serviceangebot, die zur Erlésung
der Seele erforderliche Reise nach Rom zu Gibernehmen,

Ahnliche Dienstleistungen boten die Herren in den FALLEN § und 1o an. In
beiden Fillen handelte es sich um zwei bis drei Komplizen, die ihren Opfern
weismachten, sie konnten an einen kostbaren Schatz gelangen, wenn sie sie enga-
gierten, den Wachgeist anzufragen, zu erlosen und damit zu vertreiben.?

Kostbare Schitze, die von Geistern, armen Seelen oder auch dem Teufel
bewacht werden, stellten eine weit verbreitete Vorstellung dar,” die uns in zahl-
reichen Schatzsagen iiberliefert ist.?® Diesen Glauben an schwer erreichbare, sehr
wertvolle Schitze wussten die Betriiger der zuletzt besprochenen Fille geschickt
fiir sich zu nutzen und in Gewinn umzusetzen, er verhalf aber auch den erwihn-
ten Geisterseherinnen zu einer Arbeits- und Verdienstmoglichkeit.

22 Ebd. Scheidekunde/Scheidekunst: «veraltete Bezeichnungen fiir Chemie»: Brockhaus” Konversa-
tions-Lexikon. Vierzehnte vollstindig neubearbeitete Auflage, Leipzig et al. 1892-1897, Bd. 14, S. 402.
Gemeint sein konnte also eine Art Destillier-Gefiss oder Ahnliches.

9 (Fart 3:) StALU AKT 19B/90: Kundschaft von Joseph Anderhuob [Kunde], 15.12.1728; StALU COD
4670: Verhor mit Catri Rupp [Geisterscherin], 15.7.1732, F. 182v. Und: (FaiL 6:) StALU AKT Arx F'6
SCH 825: Verhore mit Catharina Arnold [Geisterscherin] und Renward Herzog [Ehemann], 3t.1—
10.2.1741.

9 StALU AKT A1 F6 SCH 825: Verhor mit Maria Franziska Gotti [Betrogene].

9% StALU AKT A1 Fé SCH 825: Verhor mit Hans Casper Reinert [Zeuge], 22.10.1742.

9% (FALL 5:) StALU AKT Ar Fr SCH 641: Dossier des Landvogts zum Fall, 17.-28.2.1736; StALU COD
4685: Verhore der Betrogenen, 5.-6.3.1736. Und: (Fart 1o:) StALU AKT Ar F6 SCH 825: Dossier des
Landvogts zum Fall, 29.10.-Anfang November 1750; StALU COD 4750: Verhore der Beteiligten, 13.11.—
4.12.1750.

97 Jicat, Alraunenhindler, S. 41, 65, 78; Zirmann, Volkserzihlungen, S. 361 f (Schiitze).

% Vgl. z. B. Litorr, Sagen, v.a. S. §8-69; MULLER, Luzerner Sagen, v.a. S. 161-164.
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b) Marktbearbeitung

Die Nutzung von bereits bei den Kunden verwurzelten Vorstellungen kann
ebenfalls zum Ziel der Marktbearbeitung, zur Beeinflussung von Nachfragern
durch Anbieter beitragen. Um Interessenten von ihren Angeboten zu tiberzeu-
gen, wandten die Magie-Experten dusserst vielfiltige Methoden an. Es kann
daher in diesem Kapitel nicht um cine detaillierte Darlegung aller benutzten
Strategien gehen. Vielmehr sollen Hauptbestandteile und in verschiedenen Fil-
len wiederkehrende Aspekte der Marktbearbeitung aufgezeigt werden. Solche
zentralen Elemente sind der Verweis auf den Wissenserwerb, die Verblendung
oder Irrefiihrung des Kunden, die Ausnutzung der Armut, die Drohung, die
Show und der religiose Anstrich. Was genau im Einzelnen unter diesen schlag-
wortartigen Oberkategorien zu verstehen ist, soll im Folgenden anhand der Fille
ausgefiihrt werden.

Relativ ausgekliigelte Uberzeugungsstrategien benutzten die Betriiger, die im
Geschift mit dem Aberglauben kriftig mitmischten. Ein Beispiel fiir ein solch
planvolles Vorgehen stellt der FALL § mit dem Konstanzer Geisterbeschworer
und Schatzbetriiger dar. Schon bei der Suche nach geeigneten Opfern im Raum
Willisau achtete er offenbar genau darauf, den richtigen Eindruck zu machen.
Allen Verhorten blieb denn auch stark im Gedichtnis, wie reich und vornehm
der fremde Herr gekleidet war. Einer von ihnen gab zu Protokoll, er habe «cin
brunes kleid mit knépfen von siden und gold, striimpf wie das kleid, ein mehr
rornen steken mit einem guldenen knopf, und hueth ohne porten gehabt».
Diese Demonstration von Luxus diente dazu, glaubhaft zu machen, dass er tat-
sachlich einen Weg kannte, zu grossem Reichtum zu gelangen und Schitze her-
vorzutun. Zusitzlich zeigte er einem zunichst als moglicher Geldgeber ins Visier
geratenen Zeugen eine «gantze hand vol dublonen» und sagte, «wan er nit was
solches konte, er nit so vil geld haben wurde».® Die Verblendung der Opfer
wurde komplettiert durch die Angabe ciner (hochstwahrscheinlich) falschen
Identitit, indem er ihnen erzihlte, er stamme aus Konstanz und sei ein Geist-
licher.or Sein frommes Image unterstrich er laut Aussageprotokoll eines der
Opfer dadurch, dass «er [...] ihne dergestallt von geistlichen sachen geredt, und
zugesprochen, und nichts geessen, das einer hitte meinen sollen, er wihre ein
recht heiliger mann» .

Um die drei fiir das Vorhaben ausgesuchten Minner zu iiberzeugen, reizte er
sie einerseits mit der Gelegenheit, schnell zu viel Geld zu kommen, indem «auf
St. Niclausen berg [bei Willisau] ein schatz seie», den sie sich holen kénnten. 3
Andererseits warb er mit der Aussicht auf die Vollbringung eines guten Werkes
und sagte cinem der Opfer «es seye thme ein grosses gliick vor der thiir, er kénne
cine seel erlosen».© Aber auch vor drastischeren Mitteln schreckte er nicht

” StALU AKT Ai Fr SCH 64r: Kundschaft von Carli Suppiger [Zeuge], 17.2.1736.

“> Ebd.

“t StALU AKT A1 Fir SCH 641: Erstes Verhor mit Caspar Miiller [Betrogener].
StALU COD 4685: Zweites Verhor mit Rochi Zider [Betrogener], 6.3.1736, F. 1o8r.
“ StALU AKT Ar Fr SCH 641: Erstes Verhor mit Caspar Miiller.

" StALU COD 4685: Zweites Verhor mit Caspar Miiller, 6.3.1736, F. 103v.
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zurtick: Einem der Geldgeber drohte er, «es seye seine schulldigkeit gegen Gott,
er wiirde es zu verantworthen haben, so er das nit annehmmen wurde».’s

Was nun folgte, war eine ausgekliigelte, nichtliche Geisterbeschworungs-
Show, die kompiliert aus allen Verhéren ungefihr so ablief: Das Ganze spielte
sich auf dem etwas abgelegenen Hof eines der Opfer ab. Zunichst mussten zwet
der drei Manner Erde vom St. Niklausenberg holen. Einen Teil davon verstreu-
te der Geisterbeschworer um die Scheune herum. Dann zeichnete er mit ent-
blésstem Arm mit einem Schwert einen Ring auf den Boden und fiihrte die drei
der Reihe nach hinein, wobei er «allezeit darzu pateret».* Er reichte ihnen
«allerhand gesegnetes zelig, und ein crucifix» und wies sie an, zu beten.*” Dann
begann er den Geist anzurufen, in menschlicher Gestalt zu erscheinen. Dazu
sprach er lateinische Beschworungsformeln — oder zumindest solche, die danach
klangen. Als der Geist schliesslich erschien, erlosch mit einem lauten Knall die
Laterne und der Beschwérer fiel auf die Knie. Die Erscheinung war «weiss von
farb, und ohne kopff, doch in menschlicher gestalt»® und kam nur bis zur ver-
streuten Erde ans Haus heran. Nach einer kurzen Unterredung zwischen dem
Konstanzer und dem Gespenst, das wohl von einem Komplizen gespielt wurde,
verschwand dieses wieder und die drei Luzerner durften den Ring verlassen und
sich in die Stube begeben. Derweil flog der Geisterbeschworer vermeintlich
zusammen mit dem Geist zum Standort des Schatzes. Als er nach zirka emner
Stunde zurtickkam, wusste er zu berichten, worum es sich beim Schatz genau
handelte™ und dass dieser von «zwei briidderen, deren einer konne erloset wer-
den»,"™ bewacht sei. Um an den Schatz zu kommen, musste am folgenden Tag
jeder der drei Manner drei Goldmtinzen mitbringen. Die neun Dublonen wur-
den vom Konstanzer mit Weihwasser und Salz gesegnet, wobei er immer wieder
in einem Gebetsbiichlein las, lateinische Spriiche murmelte, einen Kreis um den
Tisch, an dem alle sassen, zeichnete und ein Kruzifix aufstellte. Dann nihte er je
drei Goldstticke in Skapuliere™ ein und befahl den Geldgebern, am nichsten
Morgen nach Sursee zu gehen, um bei den Kapuzinern zu beichten und zu kom-
munizieren — natiirlich unter Nicht-Erwihnung der Geisterbeschworung. In der
Nacht darauf sollte dann der Schatz in die Stube gebracht werden. Als die dret
jedoch nach der Beichte auf den Hof zuriickkehrten, war der Herr verschwun-
den und in den Skapulieren fanden sich anstelle des Goldes Bleistiicke.

Gerade die viclen religiosen Elemente — die Sakramentalien, das Lateinische,
das Beten — miissen den drei einfachen Minnern jeden Zweifel an den Absichten

©5 StALU COD 4685: Zweites Verhor mit Rochi Zader, F. 106v.

w6 StALU COD 4685: Zweites Verhor mit Hans Battig [Betrogener], F. 1o1r.

©7 StALU AKT Ar Fr SCH 641: Erstes Verhor mit Hans Birtig.

@8 StALU COD 4685: Zweites Verhor mit Caspar Miiller, F. ro4r.

9«25 oder 35000 Ziginen [Zecchinen], [...] und so vil tublonen in ehrigen hifen [...], wie auch 3 guldene
ketten, die vierfacht um einen herumgehen, einen oder 2 silberne krohn»: StALU AKT Ar Fi SCH
641: Erstes Verhor mit Hans Bittig.

we StALU AKT Ax Fi SCH 641: Erstes Verhor mit Caspar Miiller.

ut Viereckige Stofftaschen an Schniiren, wie Amulette getragen. Details: Niepersercer/HirrLer, Geisters
S. 168-172.
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und dem Expertentum des fremden Herren genommen haben. Die stark rituali-
sierten Vorginge forderten wohl ebenfalls das Vertrauen in dessen Kénnen.
Zweifellos verfiigte er auch iiber Kenntnisse des magischen Repertoires. So stell-
te das Zichen eines Ringes einen in der Magie verbreiteten Vorgang mit starker
symbolischer Kraft dar. Er diente der Abwehr und dem Ausschluss von fremden
und feindlichen Michten. Daher war gerade bei Geisterbeschworungen das
Zeichnen einer Kreislinie um sich selbst herum ein oft verwendetes Mittel.
Dieses Element findet sich ebenfalls im FALL 8 um die Alraunenhindler in
Altbiiron. Dort nahm der Aspekt der Show den zentralen Teil der Marktbear-
bcitung ein. Nachdem der Kaufer, ein Urner Pferdehindler, bereits vom Mittels-
mann mit Beteuerungen wie «es schade an seel und lib niid»" und «sogahr die
Jesuiten und capuciner haben der gleichen»™ vom Handel und dessen Legalitit
iberzeugt worden war, fand spitnachts die erste Begegnung mit den Anbietern
auf einem Grossdietwiler Feld statt. Der Frontmann der Alraunenverkiufer gab
sich einen exotisch klingenden, geheimnisvollen Namen: «Herr Anjou»."s Er
liess verlauten, «er hab hier ein allerunen im seckli, sie heb usdient, woll morgens
ein frische bringen»." Beim zweiten nichtlichen Treffen sollte die Ubergabe auf
einer Wiese am Waldrand ob Mehlsecken stattfinden. Herr Anjou verlangte nach
der Waffe des Kiufers, einem Hirschfinger, und zog damit vier Ringe am Boden
= fiir jeden Anwesenden einen. Darin mussten sie sich nun aufstellen und er
befahl, «es soll alles still sein und niemandt kein wort nit reden»."7 Dann — so
fiihrte der Betrogene im Verhdr aus — «hab er Anjou ein blatten so silberig
geschiene, aus einem weisen sickli gno, und ihm verdiittet, wie das er anjetz die
300 gl [...] auf dise blatten legen solle». Dann «seige er Anjou gangen und heb von
der erden, auf welche sie gstanden, mit einem messer gno, solche in dem mund
gehalten, gekiiet, zum geldt auf die blatten glegt, und nachgehndts alles in das
seckli geschoben, nach vollendtem disem hab er fiir gschlagen, cin kerzli
anziindt, und kaum das solches anziindt ware, seye ein schutz gangen, woriiber
alles erschrocken und hab er Anjou geschrien flichet, flichet, hab ihm auf das
pterdt gholffen, und im helfen seye ein anderer schutz tiber sein kopf us gan-
gen.»" Das Feuer ist wohl als Zeichen fiir Komplizen mit Schusswaffen im Wald
zu interpretieren. Nachdem sich alle Beteiligten in unterschiedliche Richtungen
davon gemacht hatten, war das Geld mitsamt Herr Anjou verschwunden und
verloren.
2 Bbd,; So10u.f.
StALU COD 4725: Zweites Verhdr mit Melch Spihlmann [Vermittler], F. 84v.
" StALU COD 4700: Verhor mit Johann A. G. Schmid [Betrogener], F. 34v.

1§

13

Der Vermittler sagte beim zweiten Verhor aus, «er vermeine H. Anjou seye nuhr der Kiimi Hans von
Altpiiren»: StALU COD 4725: Zweites Verhor mit Melch Spihlmann, F. 86r. Dieser gab die Annah-
me der falschen Identitit spiter unter Vorbehalten zu: man «<heb thn Hr Anjou gheisen ohne sein wis-
sen»: StALU Codices F6 COD 4755: Verhor mit Johannes Fessler, 2r.1.1752, F. 159v.

StALU COD 4725: Zweites Verhoér mit Melch Spihlmann, F. 8sv.

StALU COD 4700: Verhér mit Johann A. G. Schmid, F. 35v. Der betrogene Schmid behauptete iibri-
gens zu seiner Verteidigung, er hitte sich nicht in den Ring, sondern daneben gestellt, «sie pferdt aber

16

1y

hab er darin gstellt».
"' Ebd.

275



Die Irrefihrung oder Verblendung des Kunden war wie oben erwihnt ein oft
wiederkehrendes Element der Marktbearbeitung. In diese Kategorie gehort die
Annahme einer falschen Identitit zur Forderung des eigenen Ansehens als
magieckundiger Experte. Im FALL 10 glaubte das Betrugsopfer, ein Buttisholzer
Bauer, eigentlich schon bei der ersten Begegnung mit den Betriigern, den Mau-
enseer Wirt erkannt zu haben. Dessen Komplize beteuerte jedoch, es sei nicht
dieser, «sonder ein fahrender schuoler»." Als fahrende Schiiler wurden umher-
ziechende Magie-Experten bezeichnet.”> Damit man thn weniger gut erkannte,
hatte der vermeintliche Experte vorsorglich «eine kappen und ein aufgestiitzten
huot fast in die augen gedruckt» und auch sonst muss seine nicht alltigliche
Erscheinung zur Irrefithrung des Opfers beigetragen haben, denn er trug «eine
Camisol und ein Casaquen».*" Er kam gleich zur Sache und sagte zum Opfer
«mein haus vatter, wan ithr wiistet was ihr auf etiweren herd hittet, thr wurdet
losen, ich bin von Gott zu solchen sachen geordnet, hab schon manckhem gehol-
fen, ich darf kein schilling geld bey mir tragen, ich habe niid als was mir der liebe
Gott ordnet, es ist do ein geist, und der geist wandle schon 6co jahr».2> Damit
waren auch seine religiose Berufung und fromme Absicht geklirt. Da sich die
Beteiligten bei den Verhdren in Widerspriiche verstrickten, bleibt der genaue
Ablauf der Vorginge leider unklar.s Unbestritten kann man jedoch feststellen,
dass auch hier das Element der Show bei der Uberzeugung des Kunden cine
gewichtige Rolle eingenommen haben muss. Die Magd, die als Zeugin aussagte,
gab zu Protokoll, der Beschworer «hab glatinet und seinem meister mit 3 finge-
ren an der stirnen groblet». 4 Dann begann die eigentliche Geisterbeschworung
— ebenfalls mit lateinisch klingenden Formeln — und schon bald erschien der von
cinem weiteren Komplizen gespielte Geist am Waldrand, wobei er «gegruchset,
und gemurret [habe] wie ein s.v. hund» und sagte, «es seye da wo er stehe, ein
grosses guldenes crelitz vergraben, so U. L. Frauwen zu Einsidlen an ihren rech-
ten arm gehore».” Geschickterweise wechselte der ansonsten lateinisch «mur-
rende» Geist bei den wichtigen Informationen die Sprache: «Da er vom criitz
gret, seye halb tiisch und halb latinisch gsi.»** Um den wohl zogerlichen Bauern
endgtiltig zum Handeln zu bringen, schreckten die drei Betriiger auch nicht vor
Drohungen zuriick, so sagte der Geist, «jetz habe er Dep[onent] ihne geist von
der ruoh aufgeweckt, und das creiitz peinige und plage ihne ser starck, wan er
Dep[onent] als besitzer diseres herds ihme nit helfen lasse, die wohlfahrten auf
Einsidlen nit verrichte, so miisse er Dep[onent] innerthalb 24 stund in seine fuos-

v StALU AKT Ar F6 SCH 825: Klage von Jost Imbach [Betrogener], 29.10.1750.

2o Weiser-AaLL, Lily, Fahrende Schiiler, in: Handworterbuch des deutschen Aberglaubens, Bd. 2, Berlin
1987, Sp. 1123 f.

2t StALU AKT At Fé SCH 825: Klage von Jost Imbach.

22 Ebd. Camisol=Wams: Brockhaus, Bd. 10, S. 72. Casaque=Reisemantel/Soldatenmantel: Bd. 3, S. 972.

5 Unklar bleibt v.a., wann und wo das erste Treffen stattfand und welche Abmachungen getroffen wur-
den.

24 StALU COD 4750: Verhor mit Barbara Buecher [Zeugin, Magd], 13.11.1750, F. 173v.

=5 StALU AKT A F6 SCH 825: Klage von Jost Imbach.

26 StALU COD 4750: Erstes Verhor mit Jost Imbach, 14.11.1750, F. 1771,
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stapfen stehen, und er geist habe von Gott den gewalt sein guoth und leiith zu
verderben»'” und auch der vermeintliche fahrende Schiiler beteuerte, er «werde
an lib und sel zuo grund gehen».8 In dieser Situation des Schockes und der Ver-
wirrung miissen die Betriiger ihrem Opfer irgendwie das Geld abgenommen und
sich davon gemacht haben. Wie es sich genau abgespielt hat, geht leider aus den
Akten nicht glaubwiirdig hervor.=

Einen weiteren, vermeintlichen fahrenden Schiiler finden wir in FALL 7. Dem
Scherer, den er begleitete, hatte er erzihlt, «das er zuo Bern und anderen orth
schon mit messen vill aus gwiirkt»."° Um die potentiellen Kunden dazu zu brin-
gen, mit ihm ins Geschift zu kommen, wandte er zwei Lockmittel an: Einerseits
nutzte er ihre Armut aus, indem er zur Krienser Witwe bemerkte, «sie seyen ein-
faltig leiith, hausen iibel, und seye gelts gnuog da»,5* «es seye ein chrenen hafen
voll gold, und ein kupfer hafen voll silber»5* in ithrem Garten verborgen. Ande-
rerseits warb er mit dem religios lukrativen Angebot, sie «konten noch sellen
erlosen». Die anfinglichen Zweifel der verwitweten Frau zerstreute er, indem
er seine frommen Absichten unterstrich: «Sie haben nur ein seel und das miios
thren niid schaden, und seye ihme nur, das er die geister erlésen kéonne.»3 Am
nichsten Morgen schritt man also zur Tat, was laut Aussagcprotokoll der betro-
genen Witwe wie folgt ablief: «Sie hab miiosen in ein becke waser nemmen und
habs miidsen zu einen holderstock tragen, alwo das gelt hat sollen darunder sein,
und der knecht hab miiosen ein brenende waxkertzen auch dahin tragen.» Dann
habe der fahrende Schiiler ein weisses Papier auf das Wasser gelegt «und hab in
einem biidchlin was gelesen, und wo er gehort habe lesen, seye das papir gantz
lberschriben gsi, und seye drauf gstandcn was denen geistern mangle».’ Die
geforderten Messen beliefen sich auf einen fiir die Frau unerschwinglichen Preis
und sollten zudem in Rom gelesen werden. Um sie am Abspringen zu hindern,
drohte der Betriiger ihr, «die geister seyen jetz uffgcwcckt wan sie selbe nit erlo-
sen thuon, werd sie kein ruhe haben» und bot grossziigig an, «sie sols ihme tiber-
lasen, in vier stunden seye er schon zu Romm» .1 So nahm die Geschichte ihren
me, die Frau trieb das Geld irgendwie auf und der vermeintliche Geisterbe-
schworer machte sich damit aus dem Staub.

Wie der Trick mit der im Wasser erscheinenden Tinte funktioniert haben
kénnte, verrit ein Rezept aus dem Jahr 1828: Etwas zerstossener Alaun, ein aus
Alaunstein gewonnenes Salz, muss gesiebt und mit Wasser vermischt werden.
Damit schreibt man auf normales Papier und lisst es trocknen. «Wenn nun der

%7 StALU AKT Ax F6 SCH 825: Klage von Jost Imbach.

* StALU COD 4750: Erstes Verhor mit Jost Imbach, F. 176r.

" Der betrogene Imbach versuchte seinen Anteil an und Bereitschaft zu der Beschwérung zu vertuschen.
StALU COD 4715: Verhor mit Sebastian Undersee [Scherer, Komplize oder Vermittler oder Zeuge?],
24.10.1742, F. 169v.

9 StALU AKT Ar F6 SCH 825: Verhor mit Hans Casper Reinert [Zeuge, Knecht].

¥ StALU AKT Ar F6 SCH 825: Verhor mit Maria Franziska Gotti [Betrogene].

% StALU AKT Ar F6 SCH 825: Verhor mit Hans Casper Reinert.

" Ebd,

% Ebd.

% Ehbd.
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Brief oder die Schrift gelesen werden soll, so lege man das Papier in ein breites
Becken mit frischem Wasser und lasse es darin liegen. In einer Viertelstunde wird
dann die Schrift in dem Wasser sichtbar werden.» Dasselbe gelingt mit zerklopf-
tem Erweiss.’s”

Auch beim nichsten Fall wurden faule Tricks angewendet. Die Luzerner
Alraunenhandler in FALL 1 verkauften bekanntlich ihr Produkt jeweils in einer
Kiste mit drei Schubladenfachern. Das Ziel der Konstruktion bestand darin, die
Kunden von der Funktionstiichtigkeit der Alraune zu tberzeugen, thnen also
vorzufithren, wie sie Geld ausbriitet. Die Kaufer mussten zur Probe vier Taler in
die mittlere Schublade legen. Diese war mit einer Falltiir ausgestattet, sodass die
Miinzen in die untere Schublade verschoben werden konnten — wo die Verkau-
fer bereits zuvor heimlich den gleichen Betrag deponiert hatten. «Undt danne die
ketifer 8. thaler funden; welche sye vermeint haben, das die alarunen mit ihren
hingelegten thaleren, so vill ausgebruettet hette».®

Einen bisher kaum behandelten Aspekt der Beeinflussung der Kunden stellt
der Verweis auf den Wissenserwerb dar. Einzig die fahrenden Schiiler der FALLE
7 und 10 verwiesen mit dieser Eigenbezeichnung implizit auf eine absolvierte
Lehrzeit zur Erlangung vertiefter Kenntnisse in verschiedenen magischen Kiin-
sten.” Die St. Gallerin von FALL 2, die im Luzerner Wirtshaus «Wilden Mann»
wahrsagte, setzte den Hinweis auf ihre Erfahrung mit magischen Dingen gleich
an den Anfang der Kontaktaufnahme. Als zwei junge Frauen in ithrer Horweite
von Soldaten redeten, mischte sie sich ins Gesprach mit der Bemerkung, sie «sie
auch im soldaten leben gsi»."° Offenbar brachte man den Aufenthalt in fremden
Diensten, die damit gemeint waren,' mit der Austibung und Erlernung magi-
scher Praktiken in Zusammenhang, denn laut Schilderung der Wahrsagerin sagte
schon nach wenigen Wortwechseln eines der Midchen zu ihr, sie «khon gwiis
wahr sagen».#* Um ihr Expertentum unter Beweis zu stellen, fuhr die Frau
gleich mit Ratschligen und Deutungen fort: «Zu einem [der Madchen] heb es
gsagt, es sie nit guot fiir usen, es sie gfarlich, sie soll nit einem jederen nachlauf-
fen und nit jedem glauben».4s Und der Wirtin empfahl sie in Bezug auf deren
Tochter, «sie solle nit so ohnretig si, das kind werd kluog werden, heb ein breti-
ten kopf»."4 Bei ihren Angeboten griff die Expertin zudem auf religiose Hilfs-
mittel zuriick. Auf die zwei Zettel, die bewirken sollten, dass die Geliebten der
beiden jungen Frauen fiir immer bei diesen blieben, schrieb sie «das Ave Maria
und der namen der hochhlsten drifaltikheit»™ — beides als sechr wirkkriftig

w7 KorrH, Johann, Schrift, in: Krinrrz, Johann Georg et al., Dr. Johann Georg Kriinitz’s ockonomisch-
technologische Enzyklopidie, Berlin 1773-1858, Bd. 148 (1828), S. 419454, hier 430 f.

¥ StALU AKT Ar F6 SCH 825: Kundschaft von Cathry Buecher [Botin].

39 Wreiser-AaLr, Schiiler. Verbreitet war der Glauben, sie hitten ihre Kiinste an entlegenen Orten erlernt.

4o StALU COD 4615: Verhor mit Johanna L. Hardmeyer [Wahrsagerin], F. 156v.

4 Aus dem Verhor geht auch hervor, dass sie mit den Séldnern in Ungarn gewesen ist: Ebd.

42 Ebd.

4 Ebd.

4+ Ebd., F. 1571,

4 Ebd.
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bekannte Formeln.# Der Hinweis «die edelleiiht probieren es, wan sie wiissen
wollen won ihr liebste sin»7 sollte die Anwesenden vom Trick mit dem Eiweiss
iberzeugen. Wihrend dies einfach als Werbespruch und wohl auch als Verweis
auf die Legalitit ihres Tuns zu deuten ist, bezeichnet die Forschung das Plane-
tenlesen, also die Astrologie, die die St. Gallerin wie oben erwiahnt ebenfalls
betrieb, tatsichlich eher als cine Magie der Gebildeten und der Oberschicht. 8

Das Motiv der magiekundigen Soldaten als Quelle des cigenen Wissens spiel-
te auch im FALL 4 eine Rolle. Der Altishofer Ziegler antwortete auf die Frage,
woher er iiber das Vorgehen zur Erlangung eines Geldsickels vom heiligen
Christoffel Bescheid wisse, «das er es zu Schletstatt [Elsass] von einem soldath
gehorth habe». 4 Mit magischen Praktiken muss er sich aber auch sonst sehr oft
und intensiv auseinandergesetzt haben. In seinem Haus wurden mehrere Schrif-
ten solchen Inhalts gefunden und konfisziert, wovon eine sogar den Verhorak-
ten beigelegt sich im Staatsarchiv befindet.5® Der Ziegler hatte sie aus verschie-
denen Quellen zusammengetragen und teilweise selbst abgeschricben. Beim
Kontakt mit Interessenten nutzte er diese Schriften, um seine Stellung als Spezi-
alist zu unterstreichen. Er las oft in den Biichern, zeigte sie vor, und einem der
drei Probanden des Geldsickel-Tricks gab er sogar eines der Biichlein mit auf
den Weg um die Kirche.s' Auch das niitzliche Mass an Frommigkeit, das bei der
Uberzeugung der Kunden so hiufig wertvolle Dienste leistete, liess der Altisho-
fer nicht vermissen. Bevor die wagemutigen zwei Schotzer aufbrachen, um vom
heiligen Christophorus das Geld zu bekommen, mussten sie in der Stube des
Zieglers «5. Vatter Unser und so vill Ave Maria» beten.’s> Zum Experiment mit
der Pfote der Schermaus als Gliicksbringer im Spiel sagte einer der Beteiligten
aus, «in den drei hochsten namen habe er es thme [dem Spieler] auf den arm bin-
den miissen».3 Etwas im Namen der heiligen Dreifaltigkeit zu verrichten, war
eine weit verbreitete Praxis zur Steigerung der Wirkung durch die damit erbete-
ne Hilfe Gottes.4

Auch die restlichen Fallbeispiele — FALL 3, 6 und 9 — handeln von in der Region
sesshaften Magic-Anbieterinnen. Bei ihnen spielte die Mundpropaganda eine
bedeutende Rolle. Sie waren offenbar so bekannt, dass sie sich bei der Uberzeu-
gung und Anwerbung der Kunden gar nicht mehr anstrengen mussten. Im FALL
6 mit der Beromiinsterer Geisterseherin stellte es sich sogar als unméglich her-
aus, zu rekonstruieren, auf welchem Weg die Interessenten von der begabten
Frau erfahren hatten.’s Dennoch verzichteten alle drei bei der Abwicklung ihres

46 : (
“¢ Nieperpercer/Hirrier, Geister, S. 193 f.

W StALU COD 4615: Verhor mit Johanna L. Hardmeyer, F. 157r.

" Vel z. B. Kruerine, Konfessionelle Zeitalter, S. 361.

" StALU AK'T 19B/g1: Verhor mit Joseph Pisch [Magieberater].

% In der Mappe StALU AKT 19B/g1 zuhinterst.

5 StALU COD 4680 Verhor mit Hans Hiigi [Kunde], 14.11.1735, F. 228v.

" Ebd.

% StALU AK'T 19B/91: Verhor mit Hans Grob [Kunde].

% Zinumann, Volkserzihlungen, S. 120 (Dreifaltigkeit).

% StALU AKT Ar F6 SCH 825: Erstes Verhor mit Renward Herzog [Ehemann], 31.1.1741.
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Geschifts nicht auf gewisse rituelle Abliufe und teilweise fast schon wieder
showihnliche Elemente. Sowohl bei der Beromiinsterin (FALL 6) wie auch bei
der Schiipfheimerin (FALL 3) waren diese sehr stark religiés konnotiert und wur-
den wohl ehrlich gemeint in diesem Sinn ausgetithrt: Um die Geister anzufragen
oder zu vertreiben, sprachen sie kniend Gebete. Als die Geisterseherin aus
Schiipfheim einen Kunden zu Hause besuchte, mussten er und seine Familie «3
oder 4 mohl [...] z.bithen, und ein kerzlin criitzwys in den henden ha».6 Danach
las sie aus «eineme truckhtem buech» und verwies darauf, «es heb ihns das
ein Hr. in Entlibuech gelehrnet, seye aber gestorben».’” Die Berner Wasser-
schmockerin (FALL 9) dagegen arbeitete nicht mit Religion. Thren enorm hohen
Bekanntheitsgrad bei der Bevolkerung grosser Teile der Landvogter Willisau
verdankte sie vielleicht ihrer geheimnisvollen Vorgehensweise beim Aufspiiren
von Wasser mit Hilfe eines kurzen Blicks in ein Wasserglas.s®

¢) Distribution

Die Frage, wie die Produkte und Dienstleistungen vom Anbieter zum Abneh-
mer gelangen, erfordert je nach dusseren Umstinden verschiedene Losungen.
Unter den in dieser Arbeit untersuchten Fillen liegt zunichst die Unterschet-
dung in Sesshafte und Umherziechende nahe. Einige arbeiteten mit Boten oder
Vermittlern, andere traten gleich selber in Kontakt mit potentiellen Kunden. Die
Orte des Verkaufs hingen stark mit dem jeweiligen Angebot zusammen, den-
noch ergeben sich auch hier ein paar fallibergreifende Parallelen.

Am einfachsten hatten es die im vorhergehenden Kapitel zuletzt besproche-
nen Frauen der FALLE 3, 6 und 9, deren Ruf als Spezialistinnen weit verbreitet
war. Wie schon erwihnt, wurden sie von den Kunden grosstenteils selbst aufge-
sucht. Die Entlebucher Geisterseherin von FALL 3 verftigte dabei iiber einen
interessanten Standort: Sie wohnte direkt hinter dem Kapuziner-Kloster in
Schiipfheim. Damit befand sie sich in niachster Nahe zu den im Volk als magie-
kundig angesechenen Ménchen und somit wohl auch an einer wichtigen Wissens-
quelle. Die Kunden, die die Geisterseherin aufsuchten und um Hilfe baten,
musste diese meist an den vermuteten Aufenthaltsort des Gespenstes begleiten.
So auch als einige Schatzsucher sie mit dem Anliegen auf den Krienser Boden
mitnahmen, ithnen dort einen schatzbewachenden Geist und somit den Standort
eines Schatzes zu zeigen.'s

Ganz dhnlich lief es bei der Geisterseherin aus Beromiinster in FALL 6 ab. Im
iiberlieferten Vorfall scheint die von den Interessenten gesuchte Kontaktaufnah-
me zunichst ausschliesslich tiber den Ehemann gelaufen zu sein. Die Frau gab zu
Protokoll, der Schatzsucher aus dem Freiamt «habe niemahl mit ihme geredt,
sonderen bis vier mahl mit seinem man» und zwar habe er «ihne zuo dem
[Wirtshaus] Engel beruefen».® Mit ihm gingen die beiden — der Mann wollte

56 StALU AKT 19B/90: Kundschaft von Joseph Anderhuob [Kunde].

57 Ebd.

58 StALU AKT 19B/94: Verhorausziige Landvogt Willisau [Vermittler, Kunden].

59 StALU COD 4670: Verhor mit Catri Rupp [Geisterscherin], F. 182v.

6o StALU AKT Ar F6 SCH $25: Erstes Verhor mit Catharina Arnold [Geisterseherin], 3r.r.1741.
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seine Frau laut eigener Aussage nicht allein losziechen lassen — ins benachbarte
Freiamt, um einen schatzhiitenden Geist zu suchen. Ein anderes Mal fithrten sie
thre Geschifte noch viel weiter weg, nimlich «under Basel auf Oberegg».1
Damit kénnte der Ort Obereggenen im deutschen Landkreis Lorrach gemeint
sein. Diesen Kontakt hatte ebenfalls der genannte Schatzsucher vermittelt.

Die Berner Wasserschmockerin aus FALL 9 konnte auf die tatkriftige Unter-
stiitzung eines Luzerners zahlen, der ebenfalls am Geschift mitverdiente. Es
handelte sich um cinen in Richenthal ansissigen Zimmermann und Viehdoktor
(<helffe den kranken rossen»),** der sie nicht nur iiberall fiir ihr grosses Kénnen
riihmte, sondern fiir ratsuchende Bauern auch bezahlte Botenginge zu ihr tiber-
nahm. Dabei iibermittelte er der Bernerin entweder gleich die Frage seiner Auf-
traggeber und sie gab mittels Ferndiagnose eine Antwort. Oder er holte sie ab zu
einer Beurteilung vor Ort. Einer, der von diesem Angebot Gebrauch gemacht
hatte, sagte aus, der Vermittler «hab sie allerorthen im hooff herumbgeftihrt, und
hoffnung gemacht wasser zu bekommen»® — er habe aber schliesslich doch kei-
nes gefunden. Auch andere gingen als Boten ins Berner Gebiet und viele konsul-
tierten die kundige Frau vor dem Graben eines Brunnens gleich selbst.

Auch der mit 22 Jahren noch sehr junge Altishofer Ziegler und Magieberater
in FALL 4 war bemiiht, sich in der Region einen guten Ruf als Experte aufzubau-
en. Als Kanile fiir die Kundenanwerbung nutzte er im tberlieferten Vorfall
geschaftliche Kontakte. Gelegenheiten boten der Bau eines Ofens und der Kauf
von Kalkstein. In letzterem Fall traf man sich laut Aussage des Zeugen in der
Frithmesse in Altishofen und «nach dessen vollendung habe er ihm gesagt, er soll
kommen den kalch zu besichtigen, und da er selben gesehen, haben sie widerum
von dem geld bekommen geredt».®+ Fiir alle weiteren, konkreteren Gespriche
bestellte er die Interessierten jeweils zu sich nach Hause.

Ebenfalls sesshaft waren die Alraunenhindler der FALLE 1 und 8. Beide Grup-
pen arbeiteten mit Boten oder Mittelsminnern zusammen, da ithre Kunden nicht
aus derselben Gegend kamen wie sie. In FALL 1 interessierten sich besonders
hiufig Berner fiir das geheimnisvolle Produkt, was wohl daran lag, dass man eine
Bernerin als Botin engagiert hatte. Durch diese geschickte Organisation waren
die Leute aus der cigenen Region nicht von den Machenschaften betroffen, was
eine gewisse Sicherheit vor Verfolgungen bot. Uber die Botin erfolgten manch-
mal mehrere Briefwechsel, bis die Hindler sich schliesslich mit den Kunden tra-
fen. Die Verkaufstreffen fanden in jedem der tiberlieferten Fille in Wirtshiusern
statt, die entweder in der Nihe der Wohnorte der Hindler oder der Kiufer
lagen. Die Wirtsleute miissen jeweils um die Vorginge in ihrem Lokal gewusst
habcn, war doch die aufwendige Probe einer Alraune nicht zu iibersehen. Bei
einem bestimmten Verkauf traten sie sogar als Komplizen auf, wobei seltsamer-
weise Verhore mit thnen fehlen. Einer der Alraunenhindler schilderte jedoch in

“ StALU AKT A1 F6 SCH 825: Zweites Verhér mit Renward Herzog [Ehemann], 3.2.1741.
StALU AKT 19B/94: Verhorauszug Baltz Affentranger [Bote], 14.6.[1750].

% StALU AKT 19B/o4: Verhérauszug Jacob Steiner [Kunde], 16.6.[1750].

“ StALU AKT 19B/91: Verhor mit Augustin Stirniman [Zeuge].

“ Egolzwil, Altishofen, Roggliswil, Wikon.
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der Befragung die Abliufe: Da die Kunden den Verkdufern misstrauten, liess
man die Alraune in einem Nebenraum briiten und erlaubte wihrenddessen nie-
mandem, den Tisch zu verlassen. Nur die Wirtin, von der die Kiufer dachten, sie
sei unpartetisch, durfte sich der Kiste nihern. Sie verdoppelte in bewihrter
Manier den unterlegten Geldbetrag und habe dann «auff rothwelsch [...] gesagt,
es sie schon pflantzet».' Rotwelsch war eine Geheimsprache, in der sich Gau-
ner und Betriiger verstandigten.67

Im FALL 8 verlief die Herstellung des Kontakts zwischen den Alraunenhind-
lern und dem Kiufer, dem vermogenden Urner Pferdehandler, tiber mehrere
Mittelsmanner, die sich schliesslich alle auf einem abgelegenen Feld am Wald-
rand trafen. Ein abgelegener Ort steht auch im Zentrum des FALLS 10 mit den
betriigerischen Mauenseer Geisterbeschworern. Sie stammten ebenfalls aus der
Gegend und nutzten dies als Vorteil fiir sich, um quasi einen Spion beim Opfer
einzuschleusen. Dieser tauchte am Nachmittag vor den Ereignissen auf dem Hof
des Buttisholzer Bauern auf, wahrscheinlich weil er wusste, dass dieser eine gros-
se Summe Geld beim Pfarrer aufgenommen hatte. Wohl um Niheres in Erfah-
rung zu bringen und den Betrug vorzubereiten, hielt er sich einige Stunden dort
auf. Der betrogene Bauer sagte in seiner Klage aus, «er Dep[onent] habe ihne
[den Spion] wohl bekant, [...] er Dep[onent] habe ihme biren zu essen geben»
und «habe thme wohl getruwet».*® Als spiter am Abend die beiden anderen —
der vermeintliche fahrende Schiler und der Geisterdarsteller — dazu stiessen,
kam ihnen nicht nur das Vertrauen des Opfers in ihren Spion, sondern auch die
Abgelegenheit des Ortes zu Hilfe: Storungen durch Aussenstehende waren so
gut wie ausgeschlossen und sie konnten ihre Show unbehindert auffithren.

Der Abgelegenheit und Ungestortheit kommt auch im FALL § eine grosse
Bedeutung zu. Es handelt sich hier um den umherziehenden, omindsen Herrn
aus Konstanz. Bei der Suche seiner Opfer achtete auch er darauf, als Ort des
Geschehens einen alleinstehenden Bauernhof in der Nihe des Waldes — den Hof
Guon bei Willisau — auszusuchen. Dabei liess er sich anscheinend ein paar Tage
Zeit, um die Gegend und ihre Bewohner auszukundschaften, wie unter anderem
folgende Begebenheit zeigt: Als der Konstanzer dem Willisauer Bauern, auf des-
sen Hof sich alles abspielte, die Geschichte von den Geistern und dem verborge-
nen Schatz erzihlt hatte, fragte er ihn, «ob er keine gespane habe, es sollten
etwan zwel oder drey seyn», die bei der Beschw6rung mitmachen wollten. Die-
ser verneinte, worauf «der her sich umgekehrt, in den spiegel geschaut, und
gesagt, ob der Rochi Ziader ihme gefalle».® Nun war Rochi Zeder nicht einfach
irgendein Luzerner Landmann, sondern einer, der sich bereits mit magischen
Dingen beschiftigt hatte.7° Eine auswirtige Person konnte das nur wissen, wenn

6 StALU COD 4615: Zweites Verhor mit Jorg Ballmer [Alraunenhindler], F. 45r.

7 Lusst, Himmel, S. 113 f.

8 StALU AKT Ax Fg SCH 825: Klage von Jost Imbach [Betrogener].

w9 StALU COD 4685: Zweites Verhor mit Caspar Miiller [Betrogener, Hofinhaber], F. to3v.

75 Ausser der Verwicklung in eine Geisterbeschworung oder Schatzsuche 20 Jahre zuvor, wollte er
zusammen mit einem Berner «silber laborieren», wurde aber vom Pfarrer davon abgebracht: StALU
AKT Ar Fr SCH 64t: Erstes Verhor mit Rochi Zeder [Betrogener], 28.2.1736.
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sie griindlich informiert war. Dem Schatzbetriiger musste auch bekannt sein, wie
Zeder aussah und wo er wohnte, denn gleich nach dem Blick in den Spiegel
begab er sich zu ihm und rekrutierte ihn fiir die Beschworung.

[n den restlichen zwei Fillen nutzten die umherreisenden Magie-Anbieter
bereits bestehende Institutionen oder Strukturen fiir ihre Geschifte. Wihrend
diese bei der St. Galler Wahrsagerin aus FALL 2 ganz einfach in einem Wirtshaus
der Stadt Luzern bestanden, suchte sich der vermeintliche fahrende Schiiler in
FALL 7 einen ebenfalls der Magie nahestehenden Berufsmann aus: einen wan-
dernden Scherer.7 Diesen begleitete er zu den Patienten, und wihrend der Sche-
rer «den operator gemacht, habe Stioss [der vermeintliche fahrende Schiiler] den
hans wurst agiert», ihm also assistiert.”* Ort der Geldiibergabe nach der Anfra-
ge der Geister im Garten der Krienser Witwe war schliesslich wiederum ein
Wirtshaus, der «Weisse Wind» in Luzern.

d) Preisgestaltung

Bei den Preisen fiir die magischen Produkte und Dienstleistungen gibt es im
Grunde zwei Klassen: Ganz hohe, fiir einfache Leute unerschwingliche Betrige
und kleinere, fiir arbeitende Menschen durchaus bezahlbare Summen. Wer ver-
langte fiir welche Angebote wice viel Geld zu welchen Bedingungen? Und was
fiir Uberlegungen konnten im Einzelnen hinter den verschiedenen Preisgestal-
tungen gesteckt haben?

Der Gedanke liegt nahe, dass besonders nicht-sesshafte Betriiger ihre Opfer
um grosse Betrige erleichterten und sich dann tiber die Kantonsgrenzen absetz-
ten. Dies stimmt aber so nicht ganz. Zwei Vorkommnisse, in denen es sich
tatsichlich so zugetragen hat, sind die FALLE 5 und 7. Der Konstanzer Schatz-
betriiger aus FALL 5 verlangte von jedem der drei Beteiligten je drei Schiltli-
Dublonen,7s die er in ihrer Abwesenheit durch Bleistiicke ersetzte. Auffillig ist,
dass der fremde Herr schr darauf beharrte, mehrere Minner zum Mitmachen zu
bewegen. Die Uberlegung dahinter kénnte darin bestehen, dass cine Gruppe
cher im Stand ist, so viel Geld aufzutreiben als ein Einzelner. Dies erwies sich
auch als richtig, da einer der drei fiir alle die Dublonen besorgte, beziehungs-
weise entlehnte. Zudem hinderte der Gruppendruck die Einzelperson daran, im
Moment der Geldforderung auszusteigen. So behauptete einer der Betrogenen
im Verhor — wohl auch um sich selbst méglichst gut vor der Obrigkeit darzustel-
len —, er «habe aber nit im sinn gehabt [...] zuruckh zu gehen, doch wegen seinen
vilen schulden habe er gedenket, wan sie [die anderen Beteiligten] etwas bekom-
meten, theten sie ihne auslachen».7# Spiter erfahrt man ausserdem, dass er gera-
de bei einem der anderen Beteiligten schr viele Schulden hatte, was den Druck
mitzumachen sicher zusitzlich erhohte.

Im FALL 7 erfuhr die Krienserin durch den auf geheimnisvolle Weise beschrie-
benen Zettel «es seye ihrer vier geister so iiber 400 jahr da wandlen, und es man-

7t Zum Beruf des Scherers und wandernden Medizin-Spezialisten: Wicki, Beviolkerung, S. g4-106.

72 StALU COD 4715: Verhor mit Sebastian Undersee [Scherer, Komplize?], F. 17or.
7 Franzosische Goldmiinze: Korner, Luzerner Staatsfinanzen, S. 297.

74 StALU AKT At F1 SCH 641: Erstes Verhor mit Hans Bittig [Betrogener].

283



gle einem jeden 25 mesen, so zu sammen 100. und solche miiésen zu Romm gele-
sen werden, und koste ein jede ein guothen gulden».7s Die arme Witwe schlug
daraufhin in der Logik der Sache vor, den Betrag einfach schon im Voraus dem
Schatz zu entnehmen. Aber der fremde Geisterbeschworer behauptete, er diirfe
nichts aus dem Schatz entfernen, bis die Geister erlost seien und setzte, wie oben
unter Marktbearbeitung beschrieben, starken Druck auf, das Geld zu besorgen.
Da habe sie, die Betrogene, «weder ruohe noch rast gehabt, seye von einem haus
zu anderen geloffen, solches gelt entlent».176

Ebenfalls um grosse Summen ging es in den FALLEN 1, 8 und 10 und hier han-
delte es sich eben nicht um umherziehende, sondern um aus der Region stam-
mende Geschiaftemacher und Betriiger.”7 Bei den Berner und Altbiironer Alrau-
nenhiandlern aus FALL 8 gab es preisliche Abstufungen je nach Qualitit des
Produktes. Es galt die Regel «wie mehr man setz wie mehr man gewinne».'”$ Der
Vermittler hatte bereits dafiir gesorgt, dass der Kunde wohlhabend genug war,
die Mindestkosten von 300 Gulden selbst aufzubringen, so dass keine weiteren
Konditionen nétig wurden. Er selbst forderte vom Kunden keine unmittelbare
Bezahlung fiir seine Vermittlerdienste, sondern «er hab in sie generositet gsezt»,
wenn dann das Geschift zu einem guten Abschluss gekommen wire.7? Dies
zeigt, dass er in der Geschichte zwar finanzielle Ziele anstrebte, aber auch, dass
er an die Existenz und Wirksamkeit von Alraunen glaubte und wohl eher keine
betrtigerischen Absichten verfolgte. Ebenfalls zum Preis der Alraune hinzu
kamen Trinkgelder fiir Botenginge sowie Wirtshaus- und Ubernachtungskos-
ten.

Bei den Luzerner Alraunenhindlern in FALL 1 lief es in Hinsicht auf die Aus-
bezahlung der verlangten Summen oft weniger rund. Obwohl sich die Kunden
meist in Gruppen zusammenschlossen, brachten sie immer nur einen Teil der
verlangten Summen, die sich auf 250—400 Taler beliefen, auf. Die fiir die meisten
Menschen im Grunde unerschwinglichen Preise sollten die Interessenten wohl
von der Qualitit des Angebots als Luxusprodukt tiberzeugen. Sie versuchten
daher, wenigstens einen Teil des Geldes zusammenzubringen, denn nach Erhalt
der Alraune wiirden sie sich den Rest ja problemlos leisten kénnen. Die Anbie-
ter ihrerseits forderten nur einen Teilbetrag in bar, den Rest in Raten in fester
Hohe (die sie natiirlich nach Entdeckung des Betrugs nie erhielten). Dass die
Kiufer meist nicht einmal die Barschaft aufbringen konnten, musste sie nicht
weiter storen, denn was auch immer sie an ihren Betriigereien verdienten, war
noch immer viel, da sie selbst ja einen dusserst geringen Kostenaufwand fiir die
Bereitstellung der vermeintlichen Alraunen hatten.®

75 StALU AK'T Ar F6 SCH 825: Verhor mit Maria Franziska Gott [Betrogene].

76 Ebd.

77 In den Firen 1 und 8 kam den Hindlern jedoch zugute, dass die Kunden nicht in der gleichen Region
wohnhaft waren wie sie, was der Ausgangslage der nicht-sesshaften Magie-Experten in gewisser
Weise ahnlich ist, da die wahre Identitit der Anbieter einigermassen gut verschleiert werden konnte.

78 StALU COD 4725: Verhor mit Jacob Wolf [Bote], F. 8iv.

79 StALU COD 4725: Erstes Verhor mit Hans M. Spihlmann [Vermittler], F. 77r.

%0 Vel, die in Tab. 1 zusammengestellten Quellen zum Facr 1.
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Ganz einfach nach dem, was beim Kunden gerade zu holen war, richteten sich
auch die Mauenseer Geisterbeschworer in FALL 10. Das Betrugsopfer gab in sei-
ner Klage an, es sei um eben erst beim Pfarrer aufgenommene 350 Gulden
gebracht worden. Informationen dariiber, wie dieser Preis zur vermeintlichen
Erlosung des schatzbewachenden Geistes zustande kam, erhilt man leider einzig
aus der Aussage desjenigen Betriigers, der es mit der Wahrheit ansonsten nicht
ganz so genau nahm.® Er gab zu Protokoll, der Geist habe zunichst 3600 Gul-
den verlangt. Darauf habe der Buttisholzer Bauer gesagt, «er konne nit so vil geld
zsammenbringen — wohl aber 350 gl.».® Auf diesen Vorschlag liessen sich die
drei natiirlich gerne ein.

Wie spektakulir hoch sich diese Betrige eigentlich ausnahmen, wird erst
durch den Vergleich mit den damaligen Einkommensverhiltnissen ersichtlich.
Aus Hans Wickis Zusammenstellung von Lohnen um die Mitte des 18. Jahrhun-
derts geht hervor, dass beispielsweise ein Schmiedemeister auf dem Land mit
einem Jahreseinkommen von 3200, cin Bauhandwerkergeselle mit 4384 Schilling
rechnen konnte.® Dies entspricht 8o bezichungsweise 109.6 Gulden — Lohne, die
nicht viel iiber den durchschnittlichen Lebenshaltungskosten einer Familie mit
Kindern lagen.8 Preise fiir Alraunen oder die Erlosung von schatzhiitenden
Geistern in der Hohe von mehreren hundert Gulden lagen also fiir die Mehrheit
der Bevolkerung fast schon im Bereich des Fantastischen.

Um kleinere Betrige ging es bei den cher alltaglichen Hilfestellungen, die bei
den in dieser Arbeit untersuchten Fillen allesamt von Frauen angeboten wurden.
Die Preise resultierten hier nicht nur aus den weniger spektakuliren, einfacher
gestalteten Produkten. Gerade die sesshaften Expertinnen waren darauf ange-
wiesen, dass thre Kunden bei spiteren Problemen wieder auf sie zuriickkamen
oder sie zumindest threm Umfeld weiterempfahlen. Das taten diese nur, wenn
sie das Preis-Leistungs-Verhiltnis als stimmig empfanden. So erhielt die Entle-
bucher Geisterseherin aus FALL 3 fiir ihre Dienste einmal «ein hus brot, und 3
gl.»,85 das andere Mal «5 Bz.»."% Die doch recht unterschiedlichen Preise’” resul-
tieren vielleicht aus dem jeweils betriebenen Aufwand: Wihrend im ersten Fall
ein lingeres Ritual durchgefiihrt wurde und zwei Konsultationen stattfanden,
bestand das Geschift beim zweiten Mal lediglich im Zeigen eines Geistes — der
sich erst noch als inexistent erwies. Die Berner Wasserschmockerin und ihr
Luzerner Mittelsmann in FALL ¢ erhielten ebenfalls von Auftrag zu Auftrag
unterschiedliche Lohne. Beispielsweise zahlten die Kunden dem Vermittler fiir
seine Botenginge einmal 20 Schilling, ein andermal Naturalien, nimlich «ein
viertel korn».® Die kundige Frau erhielt mal 8-10 Batzen, mal 15 Schilling - also

181

Er gab den Betrug trotz Folter erst 1752 (vgl. StALU COD 4760) im Zuge anderer Verfahren zu.
StALU AKT A1 F6 SCH 825: Verhor mit Jacob Sigrist [Betriiger], 29.10.1750.

Wicki, Bevolkerung, S. 72.

Ebd., S. 68-74. Fiir die Umrechnung: Korner, Wihrungen, S. 195 (Tab. Luzern 17. und 18. Jh.).

™ StALU AKT 19B/go: Kundschaft von Joseph Anderhuob [Kunde).

" StALU COD 4670: Verhor mit Catri Rupp [Geisterseherin), F. 182v.

1 Gulden=13.3 Batzen. Unterschied der Betrige: Faktor 8. Korner, Wihrungen, S. 195.

StALU AKT 19B/94: Verhérauszug Baltz Affentranger [Bote].
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s Batzen. Leider sind aus den vielen iiberlieferten Konsultationen mit und ohne
Hausbesuchen nicht viele Geldbetriige iiberliefert, sodass kein Muster ermittelt
werden kann, wann wie viel bezahlt wurde. Ahnliche Unklarheiten bestehen
auch bei FALL 6 mit der Beromiinsterer Geisterseherin. Bei den zwei bekannten
Anfragen hitte sie einmal am Gewinn der schatzsuchenden Kunden beteiligt
werden sollen. Das andere Mal, als sie mit threm Mann die Reise nach Obereg-
genen in Stiddeutschland unternahm, mussten die beiden «lehr widerumb nach-
er haus» kehren, da die Frau im Keller des alten Hauses schlicht keinen Geist
hatte entdecken kdnnen.® Immerhin hatte die Auftraggeberin ihnen ein Nacht-
essen zubereitet. Auch die einzige nicht sesshafte Anbieterin in dieser Gruppe,
die St. Galler Wahrsagerin von FALL 2, blieb bei ihren Preisen bescheiden. Sie
betrieb keinen grossen Aufwand bei der Kundenrekrutierung, sondern profitier-
te von der glinstigen Gelegenheit, im Wirtshaus etwas Geld zu verdienen. Fiir
die ewig treu machenden Zettel der beiden Miadchen gab «die eine 2 batzen die
ander 3 batzen».®°

In den Verhoren zum FALL 4 schliesslich behaupteten alle Beteiligten, sie hit-
ten dem Altishofer Magie-Berater nichts bezahlen miissen. Fiir die Pfote der
Schermaus entrichteten sie lediglich ein Depot von 20 Batzen, die sie nach deren
Riickgabe auch wieder erhielten.* Damit es sich fiir den Ziegler dennoch lohn-
te, sein Wissen weiterzugeben und Lehrstunden in Magie zu erteilen, muss er
sich wohl Hoffnung auf eine allfillige Gewinnbeteiligung, beispielsweise am
Geldsickel, gemacht haben. Wie schon beim Alraunenbetrug am Urner Pferde-
hindler (FALL 8), wo der Vermittler des Handels auf die Grossziigigkeit des
Kunden im Falle eines tatsachlichen Alraunenkaufs hoffte, konnte dies auch hier
als Indiz fiir die Uberzeugung des Experten von der Wirksamkeit seiner Ideen
gewertet werden. Dass er sie jedoch laut eigener Aussage nicht selbst ausprobiert
hitte, um so auf direktem Weg zu Geld zu kommen, erscheint einerseits sehr
unglaubhaft, konnte andererseits aber auch damit zusammenhingen, dass er um
die Strafbarkeit solcher Praktiken wusste und sich daher nicht selber vorwagte.

5. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE UND Fazit

Anhand von vier, der Betriebswirtschaftslehre entlehnten Fragekategorien
wurden zehn Fallbeispiele zum Handel mit magischen Angeboten in der ersten
Hilfte des 18. Jahrhunderts untersucht. Erstaunlich gut liessen sich die Strategien
und Vermarktungsmechanismen der vormodernen Magie-Anbieter in die
Gestaltungsaspekte von Produkt, Werbung, Distribution und Preis einordnen.
Zutage traten dabei bestimmte Muster und Parallelen zwischen den Fillen, wel-
che die Frage nach dem Funktionieren dieses Marktes etwas niaher beleuchten.
So ergab die Untersuchung der Produktgestaltung eine Palette von Angeboten,

B9 StALU AKT Ar F6 SCH 825: Zweites Verhor mit Catharina Arnold [Geisterseherin].
e StALU COD 4615: Verhor mit Johanna L. Hardmeyer [Wahrsagerin], F. 157r.
i StALU AKT 19B/9r: Verhor mit Joseph Posch [Magieberater].
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die auf verschiedene Bediirfnisse der Menschen reagieren.”* Besonders hiufig
stand dabei die Erlangung von Reichtum im Zentrum, was auf ein im 18. Jahr-
hundert erstarrtes Sozialgefiige hinweist, in dem es nur sehr schwer moglich war,
ber die eigene wirtschaftliche Situation hinauszuwachsen. Zunchmende Res-
sourcenknappheit und die Teuerung der Lebensmittel verschlimmerten die Situ-
ation noch.”s Auch heute noch aktuelle Wiinsche nach einem Blick auf die eige-
nen Zukunftschancen und Gliick in der Liebe wurden von den Anbiectern
aufgegriffen und befriedigt. Dass man die Magie auch zu Hilfe nahm bei der
dringenden Frage nach dem Standort von Wasser, verweist auf den in Kapitel 2
beschriebenen, engen Zusammenhang zwischen magisch-abergliubischen Vor-
stellungen und Praktiken und den alltiglichen Sorgen und Problemen in eciner
agrarisch gepriagten Lebenswelt. Aber auch die tiefe Verwurzelung vieler Kun-
den in der katholischen Religiositit kam zum Ausdruck, wenn es bei Schatzsu-
chen — zumindest hintergriindig — um die Erlésung von armen Seelen und somit
um die Vollbringung eines guten Werkes ging.

Noch klarer in Erscheinung trat die Verbindung von Magie und katholischen
Frommigkeitsformen in den diversen Variationen der Beeinflussung der Kun-
den, also der Marktbearbeitung. Nur schon die Reichhaltigkeit der Ausfithrun-
gen zu diesem Aspekt belegt, wie vielfiltig die genutzten Moglichkeiten waren.
Ich habe mich bei der Untersuchung auf einige wiederkehrende Hauptelemente
der Uberzeugungstaktiken konzentriert: den Verweis auf den Wissenserwerb,
die Verblendung oder Irrefiihrung der Kunden, die Ausnutzung der Armut, die
Drohung, die Show und den religiésen Anstrich. Es hat sich dabei herausgestellt,
dass gewisse magische Handlungen und Vorgehensweisen in der Kundenbeein-
flussung — zum Beispiel das Zichen eines Kreises oder das Drohen mit nun auf-
geweckten Geistern — immer wieder vorkamen, sodass ersichtlich wurde, dass
die Anbieter auf ein verbreitetes Wissen tiber Praktiken, Riten und Vorstellun-
gen zuriickgreifen konnten.

Die Beschiftigung mit der Distribution, also den Organisations- und Absatz-
formen der Magie-Anbieter ergab verschiedene Losungsansitze und Varianten,
die von der Zusammenarbeit in Gruppen oder dem Einsatz von Mittelsminnern
uber das gezielte Vorgehen von Einzelpersonen, das strategische Umherwandern
bis zu einer durch cinen guten Ruf erméglichten Ortsansissigkeit reichten. Bei
der Geschiftsabwicklung wurden immer wieder bereits bestehende Infrastruk-
turen oder Organisationsformen genutzt, so die vielen Wirtshauser auf dem
Land, berufliche Kontakte oder die feste Geschiftsroute eines Scherers — beliebt
waren aber auch abgelegene und vor allem in der Nacht stérungsfreie Flecken.
Ein Problem, mit dem sich in erster Linie die Betriiger unter den Anbietern
beschiftigen mussten, war die Verhinderung eines obrigkeitlichen Zugriffs.
Obwohl dies in den vorliegenden Fillen meist schief lief, ist dennoch erkennbar,
dass dazu hiufig eine Trennung von eigenem Wohnort und Aktionsraum oder
Wohnort der Kunden vorgenommen wurde.

“* Der Wunsch nach Gesundheit blieb dabei wic in der Einleitung erwihnt ausgeblendet.

"' Wicki, Bevolkerung, S. 52, 68-74, 89. Vgl. auch Kapitel 2.
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In Bezug auf die Preisgestaltung lisst sich schliesslich feststellen, dass sich
diese vor allem nach dem jeweiligen Angebot richtete. Luxusprodukte wie Al-
raunen oder Hilfestellungen zur Erlangung eines Schatzes wiesen auch Luxus-
preise auf. Alltiglichere Lebenshilfen mit dem Ziel wiederkehrender Kunden
mussten sich mit bescheideneren Summen begntigen. Erst in zweiter Linie pass-
ten die Anbieter die Konditionen den Moglichkeiten der Kunden an, so zum
Beispiel wenn Ratenzahlungen vorgeschlagen wurden oder man sich schlicht
danach richtete, was beim Kunden gerade zu holen war.

«Praktiken des Aberglaubens sowie alle weiteren Formen magischen Denkens
und Handelns stellen aber gerade fiir den Kulturhistoriker ein besonderes geis-
teswissenschaftliches und sozialanthropologisches Faktum dar, dessen grosse
Relevanz fir das Alltagsleben der Menschen Schlisse auf ihr kollektives
Bewusstsein und ihre kulturellen und gesellschaftlichen Selbstinterpretationen
zuldsst» — so Eva Labouvie.¥* Dies deckt sich auch mit den Ergebnissen meiner
Untersuchung, die immer wieder Blicke in die Vorstellungswelten sowohl der
Kundinnen und Kunden wie auch der Anbicter erlauben. Besonders gut gelingt
dies, wenn beispielsweise in Verhoren gefragt wird, wer denn eigentlich Chris-
toffel oder was eine Alraune sei. Aber auch ganz allgemein kommt die in Kapi-
tel 2 behandelte Nahe zwischen Religion und Aberglauben sehr stark zum
Ausdruck. So wird beinahe jedes magische Ritual auch von christlichen Sakra-
mentalien und Spriichen begleitet, und offiziell-katholische Handlungen wie das
Segnen mit Salz und Weihwasser finden sich vermischt mit abergliubischen
Praktiken und sind von diesen kaum zu unterscheiden oder zu trennen. Die hier
untersuchten Fallbeispiele zeigen, dass das Aufgreifen von verbreiteten From-
migkeitsformen oder auch sonstigen kollektiven Vorstellungen durch die Magie-
Anbieter offenbar geschaftsfordernd wirkte. Dies ermoglicht uns — durch eine
mikrohistorische Beschreibung wie sie in der vorliegenden Arbeit vorgenommen
wurde — einen Blick auf die Lebenswelt und die Mentalitit der Luzerner Bevol-
kerung der ersten Hailfte des 18. Jahrhunderts.

Anschrift der Verfasserin:

Judith Schiitz

Waldstatterstr. 31

6oo3 Luzern
judith.schuetz@students.unibe.ch

w4 Lasouvie, Kiinste, S. 18.
w5 Vgl. die entsprechenden Ergebnisse unter Produktgestaltung.

288



BiBLiOGRAFIE

BarT™MANN, Biografien
Bartmann, Sylke, Biografien von Emigranten im Nationalsozialismus. Eine erzihlstrukturelle Analy-
se, in: Traverse 2/2006, S. 29-41.

Bravert/Scnwernorr, Kriminalititsgeschichte
Blauert, Andreas/Schwerhoff, Gerd (Hrsg.), Kriminalititsgeschichte. Beitrage zur Sozial- und Kul-
turgeschichte der Vormoderne, Konstanz 2000.

Braun, Ancien Régime
Braun, Rudolf, Das ausgehende Ancien Régime in der Schweiz. Aufriss einer Sozial- und Wirtschafts-
geschichte des 18. Jahrhunderts, Gottingen 1984.

Brunn, Marketing
Bruhn, Manfred, Marketing. Grundlagen fiir Studium und Praxis, Wiesbaden 2009.

Daxewminier, Zauberpraktiken
Daxelmiiller, Christoph, Zauberpraktiken. Eine Ideengeschichte der Magie, Ziirich 1993.

Dusrer, Handwerk
Dubler, Anne-Marie, Handwerk, Gewerbe und Zunft in Stadt und Landschaft Luzern, Luzern 1982
(Luzerner Historische Veroffentlichungen, Bd. 14).

Diimen, Religion und Gesellschaft
Diilmen, Richard van, Religion und Gesellschaft. Beitriage zu einer Religionsgeschichte der Neuzeit,
Frankfurt a. M. 1989.

Doimen, Religion
Diilmen, Richard van, Religion, Magie, Aufklirung 16.-18. Jahrhundert, Miinchen 1994.

Esacu, Verhore
Eibach, Joachim, Frankfurter Verhore. Stidtische Lebenswelten und Kriminalitit im 8. Jahrhundert,
Paderborn 2003,

Grauser/Siecrist, Luzerner Pfarreien
Glauser, Fritz/Siegrist, Jean Jacques, Die Luzerner Pfarreien und Landvogteien. Ausbildung der Lan-
deshoheit, Verlauf der Landvogteigrenzen, Beschreibung der Pfarreien, Luzern 1977 (Luzerner Histo-
rische Veroffentlichungen, Bd. 7).

Greverz, Religion
Greyerz, Kaspar von, Religion und Kultur. Europa 1500-1800, Géttingen 2000.

Herscre, Musse
Hersche, Peter, Musse und Verschwendung. Europiische Gesellschaft und Kultur im Barockzeitalter,
Bd. 2, Freiburg i.Br. u.a. 2006.

JAGa1, Alraunenhindler
Jaggi, Stefan, Alraunenhindler, Schatzgriber und Schatzbeter im alten Luzern (16.18. Jahrhundert),
in: Der Geschichtsfreund 146, 1993, S. 37-113.

Kruering, Konfessionelle Zeitalter
Klueting, Harm, Das Konfessionelle Zeitalter. Europa zwischen Mittelalter und Moderne, Darmstadt
2007.

K&rner, Luzerner Staatsfinanzen
Kérner, Martin, Luzerner Staatsfinanzen r415-1798. Strukturen, Wachstum, Konjunkturen, Luzern
1981 (Luzerner Historische Veroffentlichungen, Bd. 13).

K6rner, Wihrungen
Kérner, Martin et al., Wihrungen und Sortenkurse in der Schweiz 16c0-1799, Lausanne zoor.

Lasouvie, Kiinste
Labouvie, Eva, Verbotene Kiinste. Volksmagie und landlicher Aberglaube in den Dorfgemeinden des
Saarraumes (16.-19. Jahrhundert), St. Ingbert 1992.

Lusst, Himmel
Lussi, Kurt, Himmel und Hélle, Willisau 1992.

Luss1, Reich
Lussi, Kurt, Im Reich der Geister und tanzenden Hexen. Jenseitsvorstellungen, Dimonen und Zau-
berglaube, Aarau 200:.

289



LiroLr, Sagen
Litolf, Alois, Sagen, Brauche und Legenden aus den fiinf Orten Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden
und Zug. Nachdruck der Ausgabe von 1862, Hildesheim 1976.

MULLer, Luzerner Sagen
Muiller, Kuno, Luzerner Sagen, Luzern 1964.

NieperserGER/HIRTLER, Geister
Niederberger, Hanspeter/Hirtler, Christof, Geister, Bann und Herrgottswinkel, Kriens 2000.

Pomata, Close-ups
Pomata, Gianna, Close-ups and long shots. Combining particular and general in writing the histories
of women and men, in: Medick, Hans/Trepp, Anne-Charlott (Hrsg.), Geschlechtergeschichte und
Allgemeine Geschichte, Gottingen 1998, S. 99—124.

Scuuize, Ego-Dokumente
Schulze, Winfried (Hrsg.), Ego-Dokumente. Anniherung an den Menschen in der Geschichte, Berlin
1996.

ScrumacHeR/MEever, Customer Relationship Management
Schumacher, Jorg/Meyer, Matthias, Customer Relationship Management strukturiert dargestellt.
Prozesse, Systeme, Technologien, Berlin 2004.

Searsser, Rechtsgeschichte
Segesser, Philipp Anton von, Rechtsgeschichte der Stadt und Republik Luzern, Nachdruck der Erst-
ausgabe von 18511858, Aalen 1974.

Sieer, Missionierung
Sieber, Dominik, Jesuitische Missionierung, priesterliche Liebe, sakramentale Magie. Volkskulturen
in Luzern 1563-1614, Basel 2005 (Luzerner Historische Veréffentlichungen, Bd. 40).

Tomczak, Marketingplanung
Tomczak, Torsten et al., Marketingplanung. Einfithrung in die marktorientierte Unternehmens- und
Geschaftsfeldplanung, Wiesbaden 2009.

Wickr, Bevolkerung
Wicki, Hans, Bevolkerung und Wirtschaft des Kantons Luzern im 18. Jahrhundert, Luzern 1979 (Lu-
zerner Historische Veroffentlichungen, Bd. ).

Wicki, Staat
Wicki, Hans, Staat, Kirche, Religiositit. Der Kanton Luzern zwischen barocker Tradition und Auf-
klirung, Luzern/Stuttgart 1990 (Luzerner Historische Verdffentlichungen, Bd. 26).

Zumann, Volkserzihlungen
Zihlmann, Josef, Volkserzihlungen und Briuche. Handbuch luzernischer Volkskunde, Hitzkirch

1989.

Abkiirzungen
StALU Staatsarchiv Luzern

290



	Das Geschäft mit dem Aberglauben

